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Erziehungswissenschaft und Philosophie im Auf¬bau der Lehrerbildungsanstalt .
Bon Prof . I >r. E . U n g c t e r , Karlsruhe .

(Schluß .)
III . Die Bedeutung des philosophischen Unterrichts in den

Lehrerbildungsanstalten .
Nicht nur zu allgemeiner Klärung des Berhältnissesvon Philosophie und Erziehungswissenschaft wurde die Pro¬

blemüberschau beider Gebiete versucht (die freilich infolgeder durch Umfang und Zweck dieses Aufsatzes gebotenenKürze und das Fehlen anschaulich - konkreter Beispiele allzuabstrakt und gedrängt auSfallen muhte), sondern um überdie Bedeutung der Philosophie für eine Lehrerbildungs¬anstalt und damit auch über den Aufbau des wissenschaft¬lichen Unterrichts an ihr Aufschluß zu gewinnen . Daß sieim ganzen Ausmaß ihrer oben entwickelten Probleme könnte
behandelt werden, ist ausgeschlossen , ist dies doch nicht ein-md bei der Erziehungswissenschaft der Fall . Auch bei ihrhängt ja der Umfang der zu bearbeitenden Fragen von der
Aufgabe der Lehrerbildungsanstalt ab , diejenigen, die dieRolle jener Einführung der Zugend unseres Volkes im
Nahmen unserer Staatsschulen vollziehen sollen, hieraufvorzubereiten. Dies bedeutet, wie oben in Kürze entwickeltwurde, daß ihnen der Sinn dieser ihrer zu vollziehenden
Leistung im ganzen wie im einzelnen zum Bewußtsein ge¬bracht werden muß, und daß sie teils mit den dazu nötigen
Erfordernissen an Wissen ausgestattet , teils zu ihrer Selbst¬
erringung tauglich gemacht werden müssen . Welche Be¬
deutung nun der Philosophie in diesem Bildungsgänge zu¬kommt , ^darauf scheint mir ihr Zusammenhang mit der Er¬
ziehungswissenschaft zunächst hinzuführen . Das Wissen umdie Kulturgüter , welche die Erziehung zu vermitteln sucht,wird von der Philosophie als Ordnungslehre , insbesondereals Wissenschaftslehre, kritisch auf seine Voraussetzungen
erforscht : Bedeutung und Zusammenhang der Werte, durch
welche die Erziehung bestimmt wird, sind Gegenstände philo¬
sophischer Untersuchung: die Bildungsideale , die der Er¬
ziehung letzte Ziele setzen , sind von der Struktur philosophi¬
scher Systeme, von philosophisch begründeten (wenn auch
inhaltlich oft auf religiösem Boden erwachsenen) „Weltan¬
schauungen " abhängig , von deren Zusammenhang aus die
philosophische Wissenschaft den Einblick in ihr Verständnis
eröffnet: in der Auffassung all dieser Erziehungssachverhaltewird der Erziehungswissenschaft der Weg durch die philo¬

sophischen Vorarbeiten gebahnt . Sind diese damit auch für'den Bildungsgang des künftigen Lehrers fruchtbar zumachen ? Noch haben wir keine Folgerungen daraus ge¬zogen , daß Erziehung auch ein ganz bestimmtes Wissen undKönnen vermittelt . Biel von diesem in Wissen und Könnenübermittelbaren Kulturgut hat dem künftigen Lehrer diehöhere Schule mitgegeben: manches wird während seinerBerufsausbildung oder im Berufe nachgeholt: was aber alsVertiefung während dieses Bildungsganges hinzukommensollte, als Nechenschaftsablage über die Bedeutung diesesWissens und Könnens selbst, ist solche philosophische Be¬
sinnung auf die Besonderheit der in d->r Schulzeit gewisser¬maßen als selbstverständlich hingenommenen Wissenschaften.Einen Einblick wenigstens in das Wesen der Wissenschaften,deren Ergebnisse er einst — und wenn in noch so einfachenFormen — zu vermitteln hat, muß er gewonnen haben . Diesbedeutet aber, daß er zum mindesten die Anfangsgründedessen kennen lernen sollte, was die Wissenschaftslehre hier¬über festgestellt hat (z . T. vielleicht in Form beispielhafterAnalysen ) , daß ihm die Probleme aufgehen, die sich hierdarbieten . Eine Anregung mindestens muß er empfangenhaben, sich mit Besonderheit und Beziehungen des ma¬

thematischen, naturwissenschaftlichen, psychologischen wiedes kulturwissenschaftlichen Denkens in seinen verschieden¬artigen Ausprägungen zu beschäftigen , samt Hinweisen aufdie Quellen, mit deren Hilfe er hoffen kann , darin weiter
vorzudringen, wenn eigenes Interesse ihn dazu treibt.

- 1 Bor allem aber wird Philosophie von der Seite der
Werklehre her wichtig für das Verständnis der geschicht¬lichen Formen und der tatsächlichen Bedeutung des Er¬
ziehungsprozesses, wie dies oben genauer gezeigt wurde : dies
seht auch eine Beschäftigung mit der Gedankenwelt großerPhilosophen da voraus , wo diese das Verständnis der Bil¬
dungsideale erschließt, vor allem aber einen Einblick in den
Aufbau mindestens eines philosophischen Systems über¬
haupt . Besonders bedeutsam für den Studierenden der
Lehrerbildungsanstalt wird die Philosophie aber auch in derEthik?-zumal in ihrer Besonderung als Berufsethik, weil erhier auf ein grundsätzliches , aus der Bestimmung auf die
letzten Forderungen für das sittliche Handeln gewonnenesVerhältnis zu seiner Tätigkeit und ihrer Bedeutung für ihnals Persönlichkeit hingeführt wird . Hier muß die gesinnung¬bildende Kraft der Idee sich bewähren , muß in den nochjungen Menschen, die bald selbst andere leiten und ihnenhelfen sollen , tüchtige Menschen zu werden , das Bewußtseindafür geweckt werden , in welchem Maße Selbsterziehung die
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Voraussetzung zur Erziehung Anderer ist, wie innig alle
Werke zum Lebensbesih geworden sein müssen , um wirken
zu können .

Noch in anderem Sinne kann die Beschäftigung mit
philosophischen Problemen und mit dem Werk großer Philo¬
sophen unmittelbar erzieherischen Wert , „formalen " Wert in
der oben gebrauchten Bedeutung , für den künftigen Lehrer
gewinnen , da sie durch die Nötigung zu unbefangener und
klarer Erkenntnis tatsächlicher Zusammenhänge , logischer
Beweisketten und gültiger Werte , zu grundsätzlicher Be¬
sinnung , sokratischer Selbstprüfung , eine Schulung im
strengen , folgerichtigen , gegen fremde und eigene Vorurteile
kritischen Denken bedeutet , die dem Volksschullehrer
manches von dem zu ersehen vermag , was hier dem künf¬
tigen Lehrer an höheren Schulen die eigene wissenschaftliche
Beschäftigung mit bestimmten Zweigen der Mathematik , der
Naturwissenschaften und der Geisteswissenschaften verleiht .

IV . Erziehungswissenschaft und Philosophie im Aufbau des

Unterrichts der Lehrerbildungsanstalt .

Wenn wir zur Verwertung der bisher entwickelten Ge¬
danken für den Aufbau eines bestimmten Unterrichtsplanes
übergehen , wollen wir uns nochmals dessen erinnern , was
im I . Teil über die vielen möglichen Wege zur Durchführung
der Lehrerbildung gesagt wurde : Ob ein bestimmter unter
diesen Wegen richtig ist , kann wie bei allen aus grundsätz¬
licher Besinnung hergeleiteten praktischen Maßnahmen (und
ganz besonders auf allen Gebieten des gesellschaftlichen
Lebens ) nicht apri ori , sondern nur auf Grund wirklicher Be¬
währung im Leben , der ungebrochenen Durchführung des
Planes , gesagt werden . Das Folgende will daher nicht mehr
als Anregungen geben , Vorschläge für eine bestimmte Ge -

-ftultung auf Grund öer vorstehenden Erwägungen , wie sie
weiterbauend auf dem an der '

Karlsruher Lehrerbildungs¬
anstalt gelegten Grunde geschaffen werden könnte . Die Er¬
fahrungen bei meiner eigenen dortigen Tätigkeit haben an
7en Einzelheiten dieser Vorschläge stark mitgewirkt , wenn
ich auch von dem entworfenen Plan für den philosophischen
Unterricht nur einiges bisher durchführen konnte und an¬
fangs z . T . auch andere Wege ging .

In Erziehungswissenschaft , Philosophie und Psychologie
(die mit der wissenschaftlich begründeten Erziehungspraxis
zusammen im Mittelpunkt des Ganzen stehen müssen ) sollten
die beiden,er st en Seme st er im wesentlichen vorbe¬
reitender , einführender Art sein . Für die Erziehungswissen -

'

schaft würde ich vorschlagen , sowohl die gesellschaftlich be¬
dingten Erziehungsformen als die dabei zutage tretenden so¬
wie in den Schriften der großen Philosophen und pädago¬
gischen Denker gegebenen Bildungs - und Erziehungsideale
in geschichtlicher Folge zu behandeln . Hier wäre nicht „Ge¬
schichte der Pädagogik " zu treiben um ihrer selbst willen und
unter Berücksichtigung aller möglichen irgendwann hervor -
getretenen Pädagogen , Schulordnungen und Methoden¬
bücher , sondern ausschließlich wegen der aus ihr für die Be¬
stimmung des Wesens der Erziehung zu gewinnenden Er¬
gebnisse . Biel in früheren Zeiten üblicher Ballast müßte da¬
bei rücksichtslos über Bord geworfen , alle Einzelheiten nur
zu diesem Zweck der Analyse bestimmter Arten der Erziehung
dargeboten werden . Soll die pädagogische Losung , daß kein
totes , sondern nur lebendiges , fruchtbar zu machendes Wissen
vermittelt werden soll , eindrucksvoll sein , so muh der päda -

kL 0Zische Unterricht , selbst damit den Anfang machen . Inter - ■
tzpretation wichtiger Teile aus den Werken der Klassiker ,
« mühte eine große Rolle im Ganzen dieses Anterrichts spielen . :

Der von Karlsruher Vertretern der Geschichte der Päda¬
gogik erwogene Gedanke , als Einführung zunächst (vielleicht

in einem Teile der 4 zur Verfügung stehenden Stunden zu
Beginn des ersten Semesters ) ein neuzeitliches päöagogifdjcö ; |
Werk (etwa Pestalozzi ) zu lesen , um den Studierenden s
gleich ein inneres Verhältnis zu ihrem künftigen Berufe l
zu vermitteln , wäre damit wohl vereinbar .

Für die Philosophie kommt eine geschichtliche Gesamt¬
darstellung in der verfügbaren Zeit (2 Wochenstunden der
beiden ersten Semester ) keinesfalls in Frage , dürfte auch zur
Erfüllung ihrer Rolle im Anterricht öer Lehrerbildungsanstalt
durchaus entbehrlich sein . Dagegen halte ich die durch ein - £
leitende und zusammenfassende Vorlesungen ergänzte Inter¬
pretation eines bedeutenden philosophischen Werks (wie sie s.
auch Herr Professor 4) r. Hoffmann - Heidelberg gelegentlich i ;

seiner schon erwähnten „Vorschläge für die künftige
Lehrerbildungsanstalt in Heidelberg " in der „Badischen s
Schulzeitung " bezüglich Kants „Prolegomena " vorschlug )
beziehungsweise mehrerer sich ergänzender Werke eben -
so für einen geeigneten Weg der angestrebten Einführung 's
in das philosophische Denken , wie die durch Lektüre
und Interpretation wichtiger Stellen oder kleinerer Werke |
ergänzte Behandlung einer bestimmten hierfür geeigneten ff
Epoche der Philosophiegeschichte ; beides habe ich in diesem !'f
Jahr versuchsweise durchgeführt , den letzteren Weg am
Beispiel der Geschichte der griechischen Philosophie (wobei |
natürlich , dem Unterrichtsziel entsprechend , die verschiedenen -jf
Geschichtsabschnitte , Philosophen , Probleme in sehr ver - f
schiedener Ausführlichkeit behandelt wurden ) . Es kann auf
diese Weise in die für die Erziehungswissenschaft bedeutsamen ;
Seiten der Philosophie — die Problematik des Erkennens
und der Erkenntnisgegenstände wie den inneren Zusammen - f
hang eines philosophischen Systems und die für diesen
wichtigen Motive — ein Zugang eröffnet werden , sodaß das
Verständnis für die mehr systematischen Ausführungen der j ;
beiden folgenden Semester in Erziehungswissenschaft und f ;
Philosophie in ausreichender Weise vorbereitet werden h
kann . 1 >;

Unbedingt erforderlich erscheint eine (bisher auf dieser i
Stufe noch nicht vorgesehene ) 2stündige allgemeine Vor - !
lesung über Psychologie schon in den beiden ersten Semestern ,
da deren Inhalt zum mindesten zu Beginn des dritten jf
Semesters von den verschiedensten anderen Unterrichts - ff
zweigen muß vorausgesetzt werden können . Nicht nur der
bisherige Vertreter dieses Faches an der Karlsruher Lehrer - ,
bildungsanstalt , Herr Prof . 4) r. Gruhle , Heidelberg , (der ^ :
hierüber in seinem Aufsätze über „Die Stellung der Psycho -

'

logie in der neuen Lehrerbildung " in der Bad . Schulztg . . ..
kürzlich berichtet hat ) , sondern auch die Dozenten der Päd - } j
aaogik , der Philosophie und der praktischen Erziehungslehre ! -
( allgemeinen Unterrichtslehre ) und nicht zum mindesten die -
Studierenden selbst haben das Fehlen der Psychologie
während des ersten Jahres aufs stärkste empfunden . Auch
schon wegen der großen Bedeutung einer gründlichen Ein¬
führung in das Seelenleben des Kindes für die künftigen
Erzieher müßte für dieses Sondergebiet die der Psychologie
verfügbaren 2 Stunden während der beiden letzten !
Semester (statt bisher 3 für die gesamte Psychologie )
ausschließlich frei gehalten werden . (Auf die Notwendigkeit
einer ergänzenden Vorlesung über Bau und Leistungen des
menschlichen , insbesondere auch des kindlichen Körpers samt ,
einer Einführung in die wichtigsten Funktionsstörungen , !
durch die auch die von Herrn Prof . Gruhle beklagten Lücken !
ausgefüllt würden , mag in diesem Zusammenhang hinge¬
wiesen werden .)

In Erziehungswissenschaft und Philosophie sollten die
beiden letzten Semester die Analyse der Erziehung nach i
ihrer tatsächlichen wie nach ihrer wertbestimmten Seite s
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bringen , wobei der Philosophie neben einem überblick überdie in Betracht kommenden Ergebnisse und Probleme der
Wissenschaftslehre (zugleich als Zusammenfassung der in denbeiden ersten Semestern hierzu gewonnenen Resultate ) ins¬
besondere die Erörterung ethischer Probleme als Sonder¬
ausgabe zuzuweisen wäre . Dagegen könnte man der Auf¬gabe einer philosophischen Grundlegung der Erziehungs¬
wissenschaft im oben behandelten Sinne (als Fortsetzung der
hierauf bei Erörterung des historischen Materials gerichteten
Bestrebungen der ersten beiden Semester ) am besten im
Rahmen der erziehungswissenschaftlichen Borlesung gered ; fwerden , vielleicht unterstützt durch Bereinigung beider Vor¬
lesungen in der Hand desselben Dozenten . 3n den erziehungs¬
wissenschaftlichen Borlesungen und Übungen wäre natürlichdie gesellschaftliche und die psychologische Seite des Er¬
ziehungsvorgangs zu zergliedern : hierbei gilt es , einerseits den
Anschluß an den erziehungspraktischen Unterricht der Lehrer¬
bildungsanstalt über die einzelnen erzieherischen Einrich¬
tungen und die Gestaltung des Lehrens und Lernens herzu¬
stellen , anderseits für die Gesamtheit der grundsätzlichen er¬
zieherischen Fragen eine Einführung in die Problemlageder (nicht zu eng gefaßten ) Gegenwart zu vermitteln .

Zur gründlichen und nicht nur oberflächlichen Erfüllungn dieser Aufgaben scheint mir nun die Zahl von 4 Wochen-
Pf stunden für Pädagogik und 2 für Philosophie erforderlich

, , (wobei im Falle der Personalunion dem Dozenten in ihrer
Verwendung für das eine und das andere Fach einige Frei¬heit zu lassen wäre ). Die Zeit für diese Bermehrung der
Stundenzahl der Hauptfächer wäre im Rahmen der Ge¬
samtstundenzahl durchaus frei zu machen , wenn die richtige
Scheidung von pflichtmäßigen und freiwilligen ünterrichts -
gegenständen getroffen und entschieden durchgeführt wird .
Diese Frage mag im Rahmen einiger Bemerkungen über
die übrigen Fächer der Lehrerbildungsanstalt noch gestreiftwerden .

Über die Gestaltung der schulpraktischen Fächer kann
ich mich kurz fassen , da Herr Prof . Hoffmann in dem er¬
wähnten Aufsatz und unser Karlsruher Methodiker Herr
Kimmelmann in einem anderen über „die schulpraktische
Ausbildung in den Lehrerbildungsanstalten " hierzu in dieser
Zeitschrift bereits das Wort ergriffen haben . Zu dem dabei
hervorgetretenen Gegensatz , welcher Anteil den akademisch
gebildeten Fachlehrern zuzumessen sei, möchte ich mich nur
auf einem mir vertrauten Gebiete äußern . Die Beteiligungder aus der Bolksschulpraxis hervorgehenden und mit ihr
völlig vertrauten Dozenten der Methodik halte ich in dieser
schulpraktischen Unterweisung für unbedingt erforderlich . 3n
gewissen Fächern aber — ich denke hier vor allem an die
Naturwissenschaft —- ist die methodisch einwandfreie er¬
zieherische Verwertung des Lehrgegenstandes in solchem
Maße von seiner gründlichen wissenschaftlichen Beherrschung
abhängig , daß sie von den Fachlehrern wenn nicht ausschließ¬
lich, so doch jedenfalls mit behandelt werden muh , und diese
keinesfalls auf rein fachwissenschaftliche Behandlung ihres
Gegenstandes eingeschränkt werden dürfen : die etwa sichdabei ergebenden Abweichungen können durch gegenseitige
Verständigung —■ die überhaupt zwischen den Lehrern einer
Erziehungshochschule in noch höherem Maße als an irgendeiner anderen Bildungsanstalt vonnöten ist — ausgeglichenoder für die kritische Ausbildung der Studierenden nutzbar
gemacht werden .

Pflichtfächer der Lehrerbildungsanstalt sind mit gutem
Recht auch solche ALissenschaften , in denen die höheren
Schulen nicht die zu der Lehrerausbildung nötigen Kennt¬
nisse zu vermitteln vermögen . 3n den Lehrplan dieser wissen¬

schaftlichen Pflichtfächer sollten grundsätzlich nur solche
Gegenstände ausgenommen werden , die für die Lehreraus¬
bildung unbedingt erforderlich sind, nicht in dem hierzu
nötigen Maße zum Aufgabenkreis der höheren Schulen ge¬hören und der Selbsterarbeitung nicht ohne weiteres über¬
lassen werden können : für bloße Wiederholungen und Er¬
weiterungen (und nicht nur für solche ) sind die Lehrer aller
Arten von Bildungsanstalten auf eigene Arbeit während
ihrer Tätigkeit angewiesen , die niemals ausgeschaltet werden
kann und darf .

Alle übrigen , wenn auch zur Ergänzung und Abrundung
höchst wünschenswerten Fächer sollten aber , um den anderenden notwendigen Raum nicht zu verkümmern , grundsätzlichauf freiwilliger Beteiligung seitens der Studierenden auf¬gebaut werden , die dabei ihren besonderen Neigungen folgenkönnen . Wie weit dies durch fakultative Borlesungen ander Lehrerbildungsanstalt selbst zu geschehen hat , wie weitder Besuch bestimmter Borlesungen der Universität bzw . der
Technischen Hochschule in Freiburg , Heidelberg und Karls¬
ruhe zu empfehlen und zeitlich zu ermöglichen wäre , möchte
ich hier nicht im einzelnen erörtern . Jedenfalls sollte im
3nteresse gründlicher Berufsoorbereitung eine allzugroße
Zersplitterung vermieden werden .

Einige Morte scheinen mir noch am Platze über die
Einzelgestaltung des erziehungswissenschaftlichen und philo¬
sophischen Unterrichts . Er soll ein wissenschaftlicher Unter¬
richt sein , ein Unterricht , der die Studierenden in die Pro¬blematik des Faches hineinführt und zum kritischen Menschen
erziehen hilft . Hierzu ist neben der Borlesung der unmittel¬bare Gedankenaustausch zwischen Dozenten und Hörern not¬
wendig , die Form des „Kolloquiums "

. Fragen der Stu¬
dierenden an den Lehrer , wie des Dozenten an die Hörer
müssen ihre Stelle innerhalb des Unterrichts selbst finden ,als Gegenprobe , wie weit das Gebotene verstanden wurde ,und zur Erziehung zu selbständiger Teilnahme , durch die die
Arbeit erst zur gemeinsamen und fruchtbaren wird . Dem¬
selben Zweck der Erziehung zu selbständiger Verarbeitungder Lehrgegenstände dient auch das Gegenstück der „Seminar -
Übungen " der Universität : sowohl in Form gemeinsamer
Textinterpretationen als in der von schriftlichen oder münd¬
lichen Referaten der Studierenden über zuvor behandelteoder im Anschluß an Vorlesung oder Übung übernommene
Gegenstände (häusliche Lektüre ) . Wie mit Erziehung und
Selbsterziehung , so steht es auch mit Wissensvermittlung und
geistiger Aneignung : nur wer richtig , und das heißt selb¬
ständig , lernen gelernt hat , wird auch richtig zu lehren ver¬
mögen . „Lernen " heißt hier aber viel mehr als gedächtnis -
mäßige Aufbewahrung , nämlich geistige Verarbeitung , ein
sich innerlich zu eigen machen des Gegenstandes , der dabei

. ganz von selbst auch uns wiederum mitformt . Die Bedeutung l
, dieses Grundsatzes vom richtigen Lernen in die Tat umzu - j' sehen , wird zu den wichtigsten Ausgaben der jungen Lehrer - jbildungsanstalten gehören .

Schulkandidaten i
zahlen bet der „ Krankenfürsorge bad . Lehrer " ♦
Offenburg nur den halben Beitrag , d . h . 2 Mk . ^im Monat . Anmeldung bei den Vezirksverwaltern ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •♦♦♦♦♦ »♦♦♦



Die Lehrerbesoldung in Mecklenburg, Anhalt
und Bremen .

Mecklenburg -Schwerin schwebte als Vorbild in der
Lehrerbesoldung das nachbarliche Preußen vor. Die allers¬
mäßige Laufbahn für die Klassenlehrer ist auch 2800 bis
5000 Mk . Mittelschullehrer und Hilfsschullehrer haben oie
Staffel 3600—5800 Mb . 3n den Stellenzulagen bleibt aber
Mecklenburg doch hinter Preußen zurück : die Alleinlehrer
erhalten wohl auch die 200 Mk . Seßhaftigkeitszulage , die
ersten Lehrer aber gehen leer aus ; Konrektoren und die
Leiter drei- bis fünfklasstger Schulen werden für ihre Sonder¬
arbeit mit 500 Mk . entlohnt wie in Preußen , Rektoren mit
mindestens 6 Klassen mit 1000 Mk . (in Preußen 1200 Mk .) ,
die an Mittelschulen 1400 Mk . Die Lehrer an gehobenen
Klassen wurden wie die ersten Lehrer an zweiklasstgenSchulen
nicht berücksichtigt . Konrektoren sollen erst an Schulen mit
mehr als 14 Klassen angestellt werden . Das preußische Muster
ist nur in der schlechten Bezahlung der Klassenlehrer ganz
nachgeahmt. Die Reben - und Sonderlehrer erhalten trotz
des geringen Grundgehalts nicht einmal die Bezüge wie
die im MusterlandePreußen . Und das alles , trotzdem Meck¬
lenburg eine rein sozialistische Regierung hat , von der man
annehmen sollte , daß sie wie ihre Gesinnungsgenossen in
Hamburg und Sachsen der Volksschule und ihren Lehrern
eine gerechtere Würdigung und Wertung angedeihen lassen
müßten . Die Lehrer Mecklenburgs sind enttäuscht ob der
Taten ihrer neuen Regierung .

Das kleine Anhalt ist nicht dem Drucke seines großen
Nachbars Preußen erlegen. Die Lehrer steigen von 2800 bis
5600 Mk . , bis 5300 Mk . im 53 . Lebensjahr , mit dem 60 .
rücken sie allerdings erst nach 5600 Mk . Alleinlehrer , erste
Lehrer erhalten keine Stellenzulagen (sie rücken ja wie alle
andern nach 5600 ) , die wundervolle Einrichtung von Konrek¬
toren kennt man nicht , die Zahl der lebenslänglich angestellten
Rektoren nimmt ständig ab . Die Hilfsschullehrer steigen in
der Skala 3600—5800 Mk . , wobei man in Betracht ziehen
muß, daß in ganz Norddeutschland andere Voraussetzungen
zur Bestellung von Hilfsschulkräften bestehen als bei uns . Die
auf Zeit bestellten Rektoren an Volksschulen erhalten eine
nichtruhegehaltsfähige Zulage von 1200 Mk . , die an Mittel¬
schulen zu dem Mittelschullehrergehalt von 3600—5800 eine
solche von 1400 Mk . Für die nach altem Recht auf Lebens¬
zeit angestellten Rektoren an Volks- und Mittelschulen sind
die Stellenzulagen pensionsberechtigt. Die Anhaltsche Lehrer¬
schaft hat die Stellenzulagen der Rektoren bekämpft, ohne
daß es ihr gelang, bei der Regierung mit dieser Forderung
durchzudringen.

Bremen. Es muh ausdrücklich hervorgehoben werden :
die Gehaltsfestsetzung gilt nicht für die Stadt allein, sondern
für alle Lehrer des „Staates " Bremen. Bremen ist wie
Hamburg nicht reiner „Stadtstaat" , sondern zu seinem
Hoheitsgebiet zählen auch einige kleineren Städte und Land¬
orte . Wie im Staate Hamburg wurde auch im Staate
Bremen ein Einheitsgehalt für das Stadt - und Landgebiet
gleichmäßig festgesetzt. Es findet keine Trennung von Grund¬
gehalt und Wohnungsgeld statt ( in Hamburg ist auch die
Teuerungszulage mit 3 % in diesen Einheitsgehalt einge¬
rechnet) , da man in beiden Ländern die Hauptstadt mit der
kleinstädtischen und ländlichen Umgebung als ein einheit¬
liches Wirtschafts - und Wohngebiet betrachtet . Bei solchen
Kleinstaaten , deren Zentrum die Großstadt mit ihren wirt¬
schaftlichen Wirkungen und Ausstrahlungen auf die Um¬
gebung ist , kann von einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet
mit vollem Recht gesprochen werden . Auch andere Groß - ,
Handels - und Industriestädte stehen in ähnlicher Wechsel¬
wirkung mit ihrer Umgebung. Bei einem größeren Land aber,

das in bunter Mischung Großstädte und Ondustrieplätze , Bade-
und Kurorte und reine landwirtschaftliche Gebiete umfaßt ,
würde eine gleiche Regelung in einem „Einheitseinkommen "
den denkbar größten Schwierigkeiten begegnen und zu
schreienden Ungerechtigkeiten führen . Die Festsetzung eines
Einheitseinkommens für Beamten ein und derselben Gruppe
ist nur in diesen zwei Kleinstaaten möglich und gerechtfertigt.
3n allen anderen deutschen Ländern wird an einer unter¬
schiedlichen Behandlung bezüglich Wohnungsgeld und
Teuerungszuschlägen bei gleichem Grundgehalt festgehalten
werden müssen . Diese Unterschiede an Wohnungsgeld und
örtlichen oder gebietsweisen Sonderzuschlägen sind durch rein
äußerliche Umstände bedingt. Diese Festsetzungen sind rein
sozialer Art und stehen mit der Berufsarbeit an sich in
keinem ursächlichen Zusammenhang. Hier kann von einer
„Differenzierung " im gebräuchlichen Sinn überhaupt nicht
gesprochen werden . Unter dem Begriff „Differenzierung " ver¬
steht man eine unterschiedliche Behandlung ein und derselben
Beamtengruppe nach der Qualität in der Grundgehaltsfest¬
setzung. Wo dieselben dienstlichen Aufgaben vorliegen,
dieselbe Verantwortung Voraussetzung , dieselbe Vorbildung
im ganzen genommen vorhanden ist, besteht eine solche Gleich¬
artigkeit in der Leistung für den Staat , daß dieser als Ent¬
lohnung für eine solche gleichwertige Dienstaufgabe auch nur
denselben Grundgehalt festsehen kann . Eine solche Beamten¬
gruppe mit einheitlicher Dienstaufgabe stellt die Volksschul¬
lehrerschaft dar und in Parallele dazu die Lehrerschaft an
höheren Schulen . Eine unterschiedliche Behandlung der An¬
gehörigen dieser Gruppen im Grundgehalt wäre eine solche
nach i n n e r n Gesichtspunkten, eine Differenzierung . Die
deutsche Volksschullehrerschaft und die Lehrer an , höheren
Schulen lehnen einmütig eine solche Differenzierung im
Grundgehalte ab . Keine Organisation im ganzen Deutschen
Reich hat bisher einen andern Standpunkt eingenommen.

Von besonderer Beachtung ist der Standpunkt des
Sächsischen Lehrervereins , wie er ihn durch seinen Vertreter
im Gehaltsausschuß des Landtages dargestellt hat : „Der
Sächsische Lehrerverein steht grundsätzlich auf dem Stand¬
punkte , daß die Einheit des Lehrerstandes zu erstreben ist und
demzufolge auch eine einheitliche Lehrerbesoldung. Wir fin¬
den das heute schon verwirklicht bei den Philologen . Die
Philologen haben eine einheitliche Besoldung . Es wird bei
den Philologen nicht danach gefragt , wieviel Semester der
einzelne studiert hat . Die Semesterzahl ist sehr verschieden .
Wir haben Philologen , die sechs Semester studiert haben.
Wir haben Philologen , Mathematiker, Naturwissenschaftler,
die ordnungsgemäß 10 bis 12 Semester gebraucht haben , um
das vorgeschriebene Pensum zu erledigen. Wir haben sehr
verschiedene Anstalten , höhere Mädchenbildungsanstalten , wo
an neun - bis zehnjährige Mädchen Unterricht zu erteilen ist,
und wir haben das Vollgymnasium. Es ist ganz gleich, in
welchen Klassen der einzelne unterrichtet , die Besoldung bleibt
einheitlich . Das ist nach unserer Auffassung ein
idealerZustand . Es wird bei den Philologen auch nicht
danach gefragt , ob der Einzelne Kurse besucht hat , wie es bei
uns der Fall ist, wo an den Besuch dieses oder jenes Aus¬
bildungskurses häufig geldliche Forderungen geknüpft wer¬
den , so daß wir in der Volksschullehrerschaft ein Bild der
Zerrissenheit haben . Wir lehnen das ab und fordern ein¬
heitliche Bezahlung aller Lehrenden und, solange die einheit¬
liche Ausbildung nicht geregelt ist, eine einheitliche Bezahlung
aller in der Volksschule Tätigen . Dort , wo eine verschieden¬
artige Arbeit geleistet werden muh, z . B . in der Berufsschule
oder in der Hilfsschule , sind wir der Meinung, daß nicht
durch geldliche Zulagen ausgeglichen « erden kann , son¬
dern daß durch Milderung der Arbeitsbe -
dingungenausgeglichenwerdenmuß . Die Ent-



157
Wicklung ist nun etwas anders gegangen . Man hat Stellen¬
zulagen bewilligt . So sind z . B . die Hilfsschullehrer heraus¬gehoben worden in der Vorkriegszeit mit Stellenzulagen von100 bis 300 Mk . Gleichzeitig ist eine gewisse Herabminderungihrer Pflichtstundenzahl erfolgt . Ähnlich ist es bei den haupt¬amtlichen Berufsschullehrern . Diesen geschichtlichen Verhält¬nissen haben wir Rechnung getragen , und wir haben das zun,Ausdruck gebracht in der gemeinsamen Eingabe , die derLandesbund des Deutschen Beamtenbundes herübergegebenhat . Die Differenzierung , die darin angegeben worden ist,betrachten wir von seiten der Volksschule als das zur Zeiterträgliche Matz .

Wir haben die grundsätzliche Einreihungsforderung füralle Volksschullehrer . Wenn diese erreicht ist, sind wir aller¬
dings der Meinung , datz eine Zulage für besondere Tätigkeitdann nicht mehr gerechtfertigt ist. In der Vergangenheitmüssen wir uns damit abfinden . In dem Matze , wie die
Volksschullehrerbesoldung gehoben wird , mutz selbstverständ¬lich die Stellenzulage für die einzelnen Gruppen abgebautwerden : denn das Verhältnis kann doch nicht in alle Ewig¬keit fortgeführt werden . In dem Matze , wie die Masse ge¬hoben wird , müssen die herausgehobenen Stellen verschwin¬den , bis die Gleichheit erreicht wird .

"

Bremen hat nach dem Vorbild Sachsens und Hamburgseine Einheitsstasfel für alle Volksschullehrer : 3550 — 3900 —
4200 — 4500 — 4800 — 5100 — 5400 — 5700 — 6000 - -
6300 — 6600 — 6900 — 7200 . Ganz ohne Stellenzulagenging es freilich nicht ab . Die Hilfsschullehrer , die seither bis
zu 1700 Mk . mehr erhielten als die Klassenlehrer , beziehennur noch eine ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 500 Mk .Reu hinzugekommen ist für die Dauer der Verwendung an
gehobenen Klassen für diese Lehrer eine nichtpensionsfähige
Funktionszulage von 500 Mk . (Man vergleiche hiermit die
endlose Reihe von Zulagen in Preutzen !) Die Wechsel¬
wirkung von Grundgehalt und Stellenzulagen liegen fürjeden kritischen Beobachter klar vor Augen : Ze höher der
Grundgehalt , desto weniger und niedrigere Funktionszulagen
(Hamburg , Sachsen , Bremen , Anhalt ) . Ze mehr Gruppen¬
zuschläge, desto geringer der Grundgehalt (Preutzen und
Mecklenburg ) . Zeder Anhänger und Befürworter von
Stellenzulagen , von Schaffung neuer Funktionsslellen , von
Differenzierungen nach Qualitätsprinzipien , mag sich einmal
die Auswirkungen für die Gesamtheit des Standes vor
Augen halten . Meder Klassenlehrer noch Funktionäre habeneinen Nutzen davon . Die Endhöhe der Lehrergehalte in
Bremen (7200 , ehemalige Gruppe X, 4 . Stufe ) begründet derSenat damit , datz die Lehrer keine Beförderungsstellenhaben . Andernfalls wäre also die Volksschullehrerschast nicht
so hoch gestiegen . Der Mangel an Funktionsstellen , die kol¬
legiale Schulleitung mit dem ehrenamtlichen Schulleiterhaben ihre günstige Auswirkung auf die Höhe der Lehrer -
gehälter augenscheinlich bewiesen .

Eine Enttäuschung brachte die Vorlage trotzdem . Das
war das niedrige Anfangsgehalt . Seither waren die Bremer
Kollegen nach Gruppe VIII und IX bezahlt . Durch Festsetzungdes Anfangsgehaltes auf 2800 erfolgte eine Rückstufung nach
Gruppe VII . Durch einen Härteausgleich für die am 30 . Sep¬tember 1927 im Dienst gestandenen Lehrerkräfte wurde die
Rückstufung wieder ausgeglichen : sonst hätten die jüngerenund mittleren Jahrgänge ein Weniger erhalten im Vergleich
Zu der vorangegangenen Besoldungsregelung . Die Rück¬
stufung nach VII wird auf die scharfe Gegnerschaft der
Mittelbeamten zurückgeführt , denen die bürgerliche Mehr¬heit des Senates ein williges Ohr geliehen hatte . Trotz
mancher Mängel wird aber die neue Besoldung doch eine
gewisse Befriedigung in der Lehrerschaft auslösen .

Zum Schlüsse sei eine Zusammenstellung von Laufbahnstaffeln gegeben , soweit die Länder bereits die neue Be
soldung geregelt haben .
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Eine Zusammenstellung von Funktionszulagen in den
einzelnen Ländern gibt folgendes Bild :
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A . Kern , Mannheim .

Das Verhältnis von Statt. Kirche und Schule im Reform¬
werk des Freiherr« vom Stein.

„Die Geschichte ist die Lehrmeisterin der Völker .
"

Ich sehe dieses Wort Friedrichs des Großen an den An¬
fang meines Aufsatzes , nicht weil es wahr ist, sondern
weil es wahr sein könnte . Wir wissen jedoch, daß auch
im Bölkerleben , wie im Leben der Einzelmenschen , jedes
junge Geschlecht sich die Freiheit nimmt , aus den Erfahrungen
der Alten n i ch t zu lernen , die eigenen Wege zu gehen und
— die Fehler der Vorfahren zu wiederholen . Es mag dies z . T .
mit der Schwierigkeit Zusammenhängen , das Wesentliche der
Gegenwart zu erkennen und mit dem vergangener Zeitläufe
zu vergleichen . Auch geschichtliche Vergleiche hinken . Trotz¬
dem sollten sie gelegentlich gezogen werden , da das , was die
Großen von einst gewollt , gesagt und getan haben , sehr wohl
mit Nutzen auch auf unsre heutige Zeit angewandt werden
kann .

Es liegt nahe , das Deutsche Reich von heute mit dem
Preußen von 1806 zu vergleichen : hier wie dort ein zusammen¬
gebrochenes Staatswesen , zu äußerer Machtlosigkeit verur¬
teilt , verarmt und dem Willen seiner Feinde preisgegeben ;

aber in diesem vom Schicksal geschlagenen Volk keimen neue
Ideen , ringen sich empor zur Tat und sind berufen , einen
neuen Aufstieg anzubahnen . Männer finden sich, berufene
Führer , deren Werk noch nach Jahrzehnten , sogar nach
Zährhunderten lebendig ist .

So gehört auch das Reformwerk des Reichs¬
freiherrn Karl vom Stein , obwohl wegen seiner
kurzen Amtstätigkeit viele seiner Bestrebungen zunächst un¬
fruchtbar blieben , zum kostbarsten Besitztum unsres heutigen
Staatswesens . Seine Städteordnung schuf die Selbst¬
verwaltung , im wesentlichen in den heute noch bestehen¬
den Formen . Dabei ist zur Würdigung dieser Schöpfung
dreierlei festzuhalten : Einmal , daß sie, ohne Vorbild in dieser
Welt , einzig und allein dem Geiste dieses großen Mannes
entsprang ; zum andern , daß sie nicht nur gegen den Willen
einflußreicher adeliger Kreise , sondern auch gegen den der
Städte selbst durchgeführt wurde , und drittens , daß sie die
Grundlage der Erziehung des Staatsvolkes zur
Teilnahme am Staatsleben gebildet hat und noch bildet . Mit¬
hin hat Stein durch seine Städteordnnng unmittelbar ein
Stück wertvoller Erziehungsarbeit geleistet , die es wohl ver¬
dient , auch von unsrer Seite aus gewürdigt zu werden .
Treitschke sagt hierüber : durch Steins Reformen „kam
unserm Städtewesen eine zweite Blütezeit , minder glänzend ,
aber nicht weniger ehrenreich als die große Epoche der Hansa ;
das Schulwesen , die Armenpflege , die gemeinnützigen
«Stiftungen des deutschen Bürgertums versuchten wieder zu
wetteifern mit der älteren und reicheren städtischen Kultur
der Romanen .

"

Es war auch Steins Überzeugung , was Friedrich
Wilhelm III . den Hallenser Professoren schrieb : „Der Staat
muß durch geistige Kräfte ersetzen , was er an
physischen verloren hat .

" Er war zu dieser Über¬

zeugung gekommen aus der Beschäftigung mit der Lehre
Adam Smith

's (wenn er auch keineswegs in die Überschätzung
irdischer Güter verfiel ) , durch Zustus Mösers Schilderungen
altgermanischer Bauernfreiheit , durch das Studium deutscher
und englischer Verfassungsgeschichte und den Einfluß der
Romantik . Letzten Endes aber war es sein sittlicher
Idealismus , der das Volk zur Höhe deutscher Staats -

gesinnung emporhob , die von der französischen im Wesen
verschieden ist .

Stein war freilich kein Doktrinär , kein in irgendeine
blutlose Lehre verschossener Parteimann . Er war Praktiker ,
ein „Geschäftsmann "

, wie er sagte , und ganz dem Wirklichen
zugewandt . Aber welche Größe liegt schon allein in seinen
finanziellen Maßnahmen ! Es gehörte Mut und Weitblick
dazu , in jener armen Zeit der Kontributionen und wirtschaft¬
lichen Stockungen den kühnen , aber allein richtigen Grund¬
satz aufzustellen , daß nicht , wie landläufige Weisheit lehrt ,
sich die Ausgaben nach den Einnahmen , sondern umgekehrt
sich die Einnahmen nach den Ausgaben zu richten hätten !

So ist es nicht verwunderlich , daß Stein auch das E r -

ziehungswesen mit dem ihm eigenen Weitblick erfaßte
und in sein Reformwerk als wichtigen Baustein einzufügcn
versuchte . Er glaubte fest an die sittlichen Kräfte des Volkes :
aber er erkannte auch die Kluft zwischen der beklagenswerten
Roheit der Massen und der weltfremden , überfeinerten Bil¬

dung der Gelehrten . Sie konnte nur durch eine gründliche
Neuordnung des Bildungswesens überbrückt werden . Auch
hierin war Stein nicht unerfahren , hatte er doch schon früher
den Zesuitismus an der Universität Münster bekämpft und
jener Hochschule durch seinen freien Geist neues Leben
geschenkt .

Ihm kam zu Hilfe , daß er in Wilhelm vonHum -

b o l d t einen Ankerrichtsminister fand , der seinen Forde¬
rungen vollkommen entsprach . „Die Stelle eines Ministers
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des öffentlichen Unterrichts erfordert einen Mann "

, sagtStein , „der ausgezeichnete wissenschaftl . Kenntnisse besitzt undmit dem Zustand der Wissenschaft und den Gelehrten seinesZeitalters bekannt ist. " (Denkschrift „Über die zweckmäßigeBildung der obersten und der Provinzial - , Finanz - und Po¬lizeibehörden in der preußischen Monarchie "
. Zuni 1807 .)

Humboldt war „das Idealbild der freien Persönlich¬keit "
, kein praktischer Staatsmann , aber doch ein tiefer poli¬tischer Denker , der den ihm nicht wesensähnlichen Stein

verehrte , weil dessen Städteordnung Bewegungsfreiheit schufund somit sittliche , freitätige Menschen erzog . Auf Humboldt
geht der humanistische Zug der späteren preußischen Unter -
richtsverwaltung zurück . Schaffen mußte der freie Geist , das
war seine Ansicht : aber fördern und anregen sollte der Staat .Er stellte die Freizügigkeit der Studenten wieder her und an¬erkannte damit die geistige Einheit des Deutschtums . Dieunter ihm gegründete Universität Berlin war die erste könig¬
lich preußische Universität und doch eine Hochschule für ganzDeutschland , an der die Freiheit des Le h r e n s und
des Lernens ihre amtlich gehütete Freistätte besaß . Als1811 durch Zusammenlegung der Zesuitenakademie zu Bres¬
lau und der Frankfurter protestantischen Viadrina die Uni¬
versität Breslau mit zwei theologischen Fakultäten errichtetwurde , so geschah dies zwar ohne Humboldt , aber ganz in
seinem Geiste .

„Man ging, " sagt Stein in seinen Erinnerungen , „vonder Hauptidee aus , einen sittlichen , religiösen , vaterländischen
Geist in der Nation zu heben . . .

"
, und an andrer Stelle :

„Am meisten aber hierbei , wie im Ganzen , ist von der Er¬
ziehung und dem Unterrichte der Zugend zu erwarten .

" Da
genügte freilich die Berufung eines guten Ministers und die
Gründung einer Hochschule nicht : auch dasMinisterium
selbst mußte umgestaltet und die Volksschulen gründlich ver¬
bessert werden . Der Akademie der Wissenschaften wurden
beratende Stimmen bei Einrichtung und Leitung der oberen
Unterrichtsanstalten zugebilligt : im übrigen hieß es : „Den
pädagogischen und ökonomischen Teil des sämtlichen Er¬
ziehungswesens bearbeitet das aus Pädagogen und
einem Finanzier bestehende Oberschulkollegium "
(„Über die zweckmäßige Bildung . . .

" usw .) , wobei wir
Menschen des 20 . Zahrh . besonders die in neuzeitlichen
Ministerien so üppig blühende Zuristerei vermissen .

Nun ging Stein aber noch einen Schritt weiter . Er
forderte grundsätzliche Trennung von Kirche und
Schule . Bisher hatte dem päpstlichen Departement neben
seiner Hauptaufgabe , der Betreuung des Kultus , auch die
Sorge für Schulen und Armenwesen obgelegen . Nun schriebStein : „Das päpstl . Departement steht als solches in keiner
natürlichen Verbindung mit dem öffentlichen Unterricht , ihm
liegt eigentlich nur die Aufsicht auf die gottesdienstlichen
Anstalten auf : die Lehranstalten beziehen sich auf seinen
Geschäftskreis nur , insofern darin Religionsunterricht er¬
teilt wird , und es erscheint also nicht als leitend ,
sondern als Mitwirken d." Und ferner : „Wurde
auf diese Art das Ministerium des Kultus umgeformt und
cs getrennt von dem des öffentlichen Unterrichts , so steht
dem ersten nun insofern eine Teilnahme an der Leitung der
Lehranstalten zu , als diese sich mit religiösem Unterricht be¬
schäftigen , man erteile ihn nun in den niederen Schulen
oder auf Akademien .

"

Das waren freilich recht ketzerische Ideen — sie gelten
als solche vielfach heule noch — und doch war Stein gewiß
keinFeindderKirche , was schon seine Freundschaft
mit dem frommen Ernst Moritz Arndt zeigt : vielmehr hat er
der Kirche große Bedeutung zugemessen . Ein evangelisches
Oberkonsistorium , sowie ein Ministerium für den kath .
Kultus sollten das geistliche Departement bilden . Es sollte

„der religiöse Sinn des Volkesneu belebt
werden "

, und es liegt der Negierung ob, durch Maß¬nahmen , die er genau aufzählt , „mit Ernst diese wichtige
Angelegenheit zu beherzigen "

. (Abschiedsschreiben an seineBeamten v . 24 . 11 . 1808 .) In einer an den Kronprinzen
gerichteten Denkschrift vom 5 . November 1822 „über die
allgemeinen Grundsätze eines Planes einer provinzial -
ständischen Verfassung "

, der ihm vorgelegt worden war , sehter sich auch für die Kirche ein : „Ich vermisse unter den
Elementen der Zusammensetzung der Landstände die Kirche .Sie nahm in allen deutschen Staaten von jeher einen be¬
deutenden Platz in der Verfassung , er wird ihr auch in
den neueren Konstitutionen von Bayern und Baden
angewiesen .

"
Er war also durchaus kein Kirchenfeind : aber die Schule

dachte er sich als S t a a t s s ch u l e ; ihre Aufgaben konnten
von der Kirche nicht gelöst werden .

Es liegt nun ganz in der Richtung der Stein ' schen Ge¬
danken , wenn er das Schulwesen nicht nur von der Zentralbe¬
hörde verwaltet sehen möchte : vielmehr sollen die Selbst -
v e r w a l t u n g s k ö r p e r pflegerischen Anteil
daran erhalten . Darum sollen den Magistraten und den
Dorfgerichten unter Aufsicht der Provinzialkollegien über¬
tragen werden „Verwaltung des Gemeindevermögens der
zum öffentlichen Unterricht , Wohltätigkeiten und sonstigen
öffentlichen Kommunitätsbedürfnisseu bestimmten Anstalten " .
(„Über die zweckmäß . Bildung usw .

") Ferner ebendort :
„Die inneren Angelegenheiten der Provinz werden auf den
aus den Deputierten der Kreise bestehenden Landtagen ver¬
handelt , hierher gehören z . B . das Provinzialgesehbuch ,
Milderung und Bestimmung der bäuerlichen Verfassung ,inneren Polizei , Unterrichts - , Armenanstalten . . .

" usw .
Alle diese Organisationsfragen sind wichtig . Die Haupt¬

sache aber : „ Die Vervollkommnung der Unterrichtsan¬
stalten , besonders der Landschulen , und ihre Einrichtung
muß fortschreiten , damit eine größere Masse gründlicher
Kenntnisse sich durch die ganze Nation verbreite .

"
(„über die zweckmäßige Bildung . . .

" usw .)
Indem ich es dem sachkundigen Leser überlasse , festzu¬

stellen , wieweit Steins Ideen durchgedrungen , umgeformt ,oder durch gegenteilige Bestrebungen in Frage gestelltworden sind oder werden , fasse ich zusammen : Der Staat
des Freiherrn vom Stein ist „kein landwirtschaftlicher oder
Fabrikverein "

, sondern ein K u l t u r st a a t , also eine
„Anstalt zu religiös - ethischer und geistig -körperlicher C r -
z i e h u n g

"
. Diese Erziehung weitgehend zu fördern , ist

Aufgabe des gesamten Schulwesens . Um das zukönnen , muß es st a a t l i ch sein und alle Schichten des
Volkes umfassen . Es ist also von der Kirche zu trennen ,
ausgenommen hinsichtlich des Religionsunterrichts . Der
Unterrichtsminister bedarf ausgezeichneter wissen¬
schaftlicher Kenntnisse . Sein Ministerium besteht aus Päd¬
agogen und einem Finanzmann . Die Selbstverwal -
lungskörper betätigen sich in der Schulfrage .

Hans Preusch , Gersbach .

Die Besoldungsvorlage im Landtag .
Am 23 . und 24 . Februar nahm der Landtag zur Vorlage

des Haushaltsausschusses Stellung . Die Plenarsitzung be¬
gann etwas verspätet . Die Tribünen waren überfüllt . Zu¬
nächst wurde das Besoldungsgesetz aufgerufen . Mit
großer Sachkenntnis meisterte Abg . H o f h e i n z als Be¬
richterstatter diese schwierige Materie . Der Wortlaut der
Ausführungen wird an anderer Stelle abgedruckt . Die B e -
soldungsordnung selbst behandelte der Abg . Büch¬
ner . Er erläuterte die Abänderungsanträge des Haushalts -
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ausschusses . Dabei gab er im Namen der Regierung einige
für uns wichtige Erklärungen ab :

1 . Durch die Bezeichnung „Volks - und Fortbildungs¬
schule"

(statt dem im Entwurf vorgesehenen „oder "
) soll zum

Ausdruck gebracht werden , daß Volks - und Fortbildungs¬
schule als einheitliches Ganzes zu gelten habe .

2 . Für einen Teil der Hauptlehrerinnen als Sprachlehre¬
rinnen an höheren Lehranstalten soll im Staatsvoranschlag
eine widerrufliche , nicht ruhegehaltsfähige Stellenzulage ge¬
währt werden .

3 . Im Staatsvoranschlag sollen für ganz besondere Dienst¬
aufgaben an der Bolks - und Fortbildungsschule , z . B . für
Fachberater , eine Anzahl von Stellen der Besoldungs¬
gruppe 4 a und , wenn es nötig sein sollte , auch 4 b mit einer
widerruflichen , nicht ruhegehaltsfähigen Stellenzulage aus¬
gestattet werden .

4 . Bezüglich der sog . Minusempfänger im Sinne des Ar¬
tikels 1 des Gesetzes vom 13 . Zull 1927 — Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt 139 — verbleibt es bei dem bisherigen Rechts¬
zustand , d . h . die Beamten behalten ihre Zulage auch künftig
insoweit , als sie nicht durch die neue Besoldungsordnung
eingeholt ist.

5 . Wo in der Regierungsvorlage eine Schlüsselung vor¬
gesehen war , diese aber durch die Beschlüsse des Haushalt¬
ausschusses beseitigt ist , soll die ursprünglich vorgesehene
Schlüsselung im Entwurf des Staatsvoranschlages für die
Zahre 1928/29 richtunggebend bleiben , für s p ä t e r e Staats -

voranschläge aber eine Mindestschlüsselung dar¬
stellen .

6. Bezüglich der Hauptlehrer an den Polizeischulen wird
erklärt , daß sie den Fortbildungsschullehrern gleich zu be¬
handeln sind , d . h . daß sie die in der Anmerkung 4 der Be¬
soldungsgruppe 4 b vorgesehene ruhegehaltsfähige Stellen¬
zulage von 400 .Mk . erhalten können .

Im Anschluß an die Berichterstattung gab der Finanz¬
minister Or . Schmitt wichtige Erklärungen zur Besoldungs¬
frage ab . Dabei betonte er , daß die Notwendigkeit der Er¬
höhung der Beamtenbezüge nicht nur im Interesse der Be¬
amten , sondern im Interesse des Staates liege . „Das Ver¬
hältnis zwischen Staat und Beamten ist ein Verhältnis der
Treue . Die Beamtenschaft ist und war denn auch eine Säule
des Staates , und in den Tagen der Revolution war sie wohl
seine beste Stühe . Der Staat muß dafür sorgen , daß der
Beamte als Träger der Staatsautorität im Volk ein ge¬
wisses Ansehen genießt . Autorität des Beamten ist Autorität
des Staates .

Soziale Zuschläge . Das bisherige Besoldungs¬
gesetz kannte an sozialen Zuschlägen den Frauenzuschlag und
die Kinderzuschläge . Kinderzuschläge sind auch im neuen Be¬
soldungsgesetz vorgesehen . Sie sind aber einheitlich auf
20 Mk . für jedes Kind festgesetzt. Die Übernahme der preußi¬
schen Regelung würde mit der gestaffelten Erhöhung für
Baden ein Mehr von schätzungsweise 400 000 Mk . jährlich
ausmachen .

Frauenzuschlag kennt das neue Gesetz für aktive Beamte
nicht mehr , nur noch für die seitherigen Ruheständler .

Außerplanmäßige Beamte : Wichtig ist , daß
der neue badische Entwurf im Anschluß an die Reichsregelung
vorschreibt , daß die außerplanmäßige Dienstzeit in der Regel
5 Jahre , bei Versorgungsanwärtern 4 Zahre , bei den vor
dem 1 . April 1920 angestellten Schreibbeamtinnen 8 Jahre
nicht übersteigen solle . Der badische Entwurf steht auf dem
richtigen Standpunkt : Zurückhaltung oder Vorsicht bei der
Aufnahme außerplanmäßiger Beamten , aber Zusicherung ,
daß der einmal aufgenommene außerplanmäßige Beamte
nach einer bestimmten Zeit planmäßig wird .

Schwerkriegsbeschädigte Beamte . Das
Besoldungsgesetz sieht vor , daß das Besoldungsdienstalter der

aufgrund des Beamtenscheines angestellten schwerkriegsbe -

schädigten Beamten angemessen zu verbessern sei und daß
auch anderen schwerkriegsbeschädigten Beamten eine ent¬
sprechende Verbesserung gewährt werden könne . In Er¬
füllung dieses Auftrages hat Baden beim Herrn Reichs¬
finanzminister eine Verbesserung um 4 Zahre beantragt und
der Herr Reichsfinanzminister hat bestätigt , daß diese Ver¬
besserung erfolgen werde .

Örtliche Sonderzuschläge . Künftig sollen nur
noch die Beamten in Mannheim und Kehl örtliche Sonder¬
zuschläge erhalten , und zwar nur noch 5 Prozent , und auch
diese werden nicht mehr aus den Gesamtbezügen , sondern nur
noch aus dem Grundgehalt berechnet . Alle anderen Beamten
erhalten keinen Zuschlag mehr . Die Beamten in Offenburg ,
Mannheim und Kehl , die entweder überhaupt keine (Ofsen -
burg ) oder nur noch stark verminderte Zuschläge erhalten
(Mannheim und Kehl ) sollen aber eine Abfindung erhallen .
Als Abfindungssumme sollen bezahlt werden : im Zahre 1928
ein voller Zahresbetrag , für das Zahr 1929 ein halber Betrag .

Wohnungsgeldzuschuß . Der Mohnungsgeld -

zuschuß ist gegen bisher nicht verändert . Reu ist die Be¬
stimmung , daß die noch nicht 45 Jahre alten ledigen Beamten
einen geringeren Wohnungsgeldzuschuß erhalten sollen als
die übrigen . Der Grund liegt darin , daß der bisherige
Frauenzuschlag für die verheirateten Beamten mit jährlich
144 Mk . in den Grundgehalt eingebaut worden ist. Ver¬
witwete und geschiedene Beamte sowie Geistliche und Schwer¬
beschädigte sollen nicht wie die ledigen Beamten behandelt
werden . Die badischen Bestimmungen sind bei den ledigen
Beamten günstiger als in Preußen .

R o t st a n d s b e i h i l f e n . Auf dem Gebiete der Rot -

standsbeihilfen ist vom 1 . April ds . Zs . versuchsweise eine
grundlegende Änderung vorgesehen . Den Wünschen der Be¬
amtenschaft entsprechend , wird ein Teil der Mittel des
Staatsvoranschlags , die bisher für Beihilfen bereitgestellt
waren , den badischen Beamtenkrankenkassen überlassen
werden . Dadurch wird einerseits eine Stärkung der Selbfl -
hilfeeinrichtungen der Beamtenschaft und andrerseits eine
wesentliche Entlastung der Behörden eintreten , denen bisher
die Bewilligung von Beihilfen oblag .

"

Die Parteien gaben nur Erklärungen ab . Längere
Ausführungen machte der Vertreter der Volkspartei . Ab -
gelehnt wurde der Entwurf von den Vertretern des Land¬
bundes , der Wirtschaftlichen Vereinigung und der Kom¬
munisten . Für den Entwurf stimmten alle anderen Par¬
teien . Wir stellen nochmals fest : In der grundsätzlichen For¬
derung , der Annäherung der Volksschullehrergehälter an die
der Akademiker , ist die Lehrerschaft in Baden , wie auch
in den meisten übrigen Ländern , nicht wesentlich vorwärts
gekommen . Im Einzelnen sind Verbesserungen erzielt . Der
hervorstechendste Grundzug der badischen Lehrerbesoldung
ist die einheitliche Behandlung des Lehrerstandes , die
vor allem in der Gleichbewertung der Arbeit des Klassen¬
lehrers mit der anderer Lehrergruppen zum Ausdruck
kommt . Dieser Grundzug der Einheitlichkeit bedeutet über¬
haupt den Prüfstein jeder Lehrerbesoldung , weil er allein
die Gewähr für eine gesunde Weiterentwicklung
der Lehrerbesoldung bieten kann .

2tttit
Der bekannte Theologieprofessor Karl Barth sagte im Ver¬

laufe einer Vortragsreihe über „Die Offenbarung Gottes nach
der Lehre der christlichen Kirche " in Düsseldorf dem Sinne nach
u . a . :

An dem Streite , ob Bekenntnisschule oder Simultanschule ,
beteilige ich mich nicht . Das ist ein Gebiet , auf dem ich mich nicht
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Bericht Wer das Besoldungsgesetz .
( 3m Haushaltsausschuß erstattet am 23 . Februar 1928 von Abg . Hofheinz . )

Der vorliegende Gesetzentwurf bezweckt eine wie im
Reich so auch in Baden seit Jahren fällige Angleichungder Beamtenbesoldung an die allgemeinen Lebens¬
bedingungen , wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt
haben . Bekanntlich ist die letzte Änderung der Besoldungs¬
ordnung schon im Dezember 1924 erfolgt . Run ergibt sichimmer stärker die Notwendigkeit , sachliche und persönliche
Fragen des Besoldungsrechts noch stärker wie bisher auch
in den Ländern unter Zugrundelegung der Reichsregelung
zu lösen . Denn es geht u . E . nicht an , Reichs - , Staats - und
Gemeindebeamte , die unter dem gleichen Dache wohnen und
unter denselben Teuerungsbedingungen leben , besoldungs -
mätzig und besoldungsrechtlich verschieden zu behandeln .
Eine solche unterschiedliche Behandlung müßte nur zu aller¬
lei Berufungen und zu fortgesetzten Beunruhigungen führen ,
während im Gegenteil Ausgabe und Ziel einer so be¬
deutsamen GesehgebungSaktion möglichst weitgehende und
langfristige Beruhigung sein muß .

Zur Erreichung dieser Angleichung der Besoldungs¬
gesetzgebung der Länder und Gemeinden an die des Reiches
bedurfte es 1920/21 , also bei der ersten neuzeitlichen Be¬
soldungsregelung nach der Umstellung der Verhältnisse ,»och eines besonderen Reichssperrgesetzes . Heute
genügen neben gewissen Ländervereinbarungen einige wenige
Bestimmungen im Reichsbesoldungsgesetz , um eine An¬
gleichung der Besoldungsgesetzgebung der Länder und Ge¬
meinden an die des Reiches als Z i e l zu gewährleisten . Wo
Abweichungen sich als notwendig erweisen , betreffen sie auch
in unserer Regierungsvorlage keine grundsätzlichen Fragenund beruhen auf den besonderen Voraussetzungen der
Länderverwaltungen und aus den diesen besonders ob¬
liegenden Aufgaben .

Die Grundlage auch des vorliegenden Gesetzentwurfes
ist der in Herkommen und Gesetzgebung festgelegte Begriff
des Berufsbeamtentums . Die dann und wann auf¬
tauchende Meinung , es sollte in weitem Umfange eine
Umstellung in der Richtung der Verwendung von im An¬
gestelltenverhältnis stehenden Personen erfolgen , erweist
sich für das Staatsleben nicht als vertretbar . Auch im Bad .
Landtag und im Haushaltsausschuß wurden wiederholt Fest¬
stellungen dahingehend gemacht , daß ein gut vorgebildetes ,
arbeitsfähiges und verantwortungsbewußtes B e r u f s b e -
amtentum eine notwendige Stütze gerade des heuti¬
gen demokratischen Staates sei . Der Haushaltsausschuh
müßte es darum ablehnen , wenn , wie geschehen , etwa in der
Bestimmung des § 47 des Entwurfes detr . Einsparung von
Beamtenstellen ein offener oder verschleierter Angriff auf
das Berufsbeamtentum gesehen werden wollte .

Da nun diese Grundlage des einheitlichen staatlichen
Berufsbeamtentums überall im Reich als Voraussetzung
gesetzgeberischer Neuordnung auf diesem Gebiete gegeben

Da die Beratungen im Haushaltsausschutz
vertraulich erklärt waren , bringen wir den
Verlauf des Berichtes über das Gesetz , da¬
mit unsere Mitglieder daraus einiges über
den Berhandlungsverlauf entnehmen können ,

ist, schließt sich insbesondere auch der vorliegende „ Entwurfeines badischen Besoldungsgesetzes " nicht nur eng an die
Reichsregelung vom 6. Dezember 1927 an , sondern baut sich
zugleich — allerdings mit einigen z . T . sehr einschneidenden
Abweichungen vom bisherigen Rechtszustand — nach den
Grundsätzen der seitherigen badischen Regelung auf .

Das Hauptobjekt der Besoldunggesetzgebung ist der
planmäßige Beamte . Als solcher gilt nach wie vor der Be¬
amte , dem eine im Staatsvoranjchlag vorgesehene plan¬
mäßige Beamtenstelle übertragen ist. Sein Hauptein -
kommensteil ist das Grundgehalt . Dem planmäßigenBeamten wird auch jetzt wieder für die sog. D i e n st -
a l t e r s z u l a g e n seiner Besoldungsgruppe ein Rechts¬
anspruch eingeräumt , dessen Ruhen oder Erlöschen nur
unter den im Gesetz ausdrücklich niedergelegten Voraus¬
setzungen wirksam werden kann .

Der Beginn des Besoldungsdien st alters
bleibt wie bisher geregelt . Nur für die staatliche Sicher¬
heitspolizei wird dessen Festsetzung den Ausführungs¬
bestimmungen Vorbehalten . Wünsche der Beteiligten nach
Ausdehnung dieser Ausnahmeregelung auf die gesamte
Regelung des Besoldungsdienstalters der Sicherheitspolizei
wurden vom Berichterstatter empfehlend vorgetragen . Nach¬dem aber die Begründung des Entwurfes schon darauf ab -
hebt , daß die im § 5 Absatz 1 letzter Satz vorliegende Fassung
gewählt sei, um den hier bestehenden besonderen Verhält¬
nissen weitgehend Rechnung zu tragen , nachdem weiter der
zuständige Regierungsvertreter im Laufe der Verhand¬
lungen die Erklärung abgab , daß mit dieser Fassung wie
bisher so auch zukünftig allen berechtigten Wünschen Rech¬
nung getragen werden könne , wurde von einer Änderung
abgesehen .

Sodann ist Absatz 2 zu 8 5 des Entwurfes von be¬
sonderer Bedeutung . Während bisher der außerplan¬
mäßige Beamte im Gehalt wie der planmäßige über
die Anfangsstufe seiner Eingangsgruppe weiter auf¬rückte , bleibt er in Zukunft in dieser Stufe bis zur ersten
planmäßigen Anstellung stehen . Das bedeutet eine wesent¬
liche Verschlechterung des seitherigen Zustandes ,die unter Umständen während der ganzen Beamtenlauf¬
bahn nachteilig weiterwirken müßte . Das ist jedoch nicht
beabsichtigt . Darum wird bestimmt , daß bei der ersten plan¬
mäßigen Anstellung die 5, bzw . 4, tnw . 8 Jahre über¬
schreitende außerplanmäßige Dienstzeit unter den im Ge -

' setz gegebenen Voraussetzungen anzurechnen ist.
Als Anlaß zu dieser Neuordnung wird die Beobachtung

angeführt , daß in allen Gebieten der Staatsverwaltung und
nicht mehr nur bei den weiblichen Beamten das sogenannte
„Stellenabsihen " — vor allem in den großen Städten — sich
verstärkt bemerkbar mache . Dem soll durch das Aufgebender bisherigen Besoldungspraxis für außerplanmäßige Be -



amte beiderlei Geschlechts entgegengewirkt werden .
Darüber hinaus aber legt der Haushaltsausschuß dem
Plenum eine einstimmig gut geheißene Entschließung
zur Annahme vor . Sie soll eine Richtlinie für die Ver¬
waltungspraxis sein , innerhalb welcher den zuständigen
Organen noch genügend Bewegungsfreiheit bleibt . Sie ist
unter IV Ziffer 4 des Haushaltsausschußantrages abgedruckt
und lautet :

„Der Landtag ersucht die Regierung , dafür besorgt
zu sein , daß nichtplanmätzige Beamte , die nach ihrem
Dienstalter an die planmäßige Anstellung heranstehen ,
wenn sie sich nicht selbst um freie planmäßige Stellen be¬
werben , auf solche Stellen versetzt werden . Dabei wolle
beachtet werden , daß die planmäßigen Stellen in den
Städten in erster Linie Beamten mit Kindern , die die
höheren Schulen oder besondere Fachschulen besuchen
sollen , übertragen werden . Schwerkriegsbeschädigte , deren
Gesundheitszustand den dauernden Aufenthalt in Städten
mit ständiger fachärztlicher oder klinischer Nachbehand¬
lung erfordert , sollen tunlichst berücksichtigt werden .

"

Absatz 3 zu § 5 des Entwurfes regelt das Besoldungs¬
dienstalter der Versorgungsanwärter . Die vor¬
gesehene Verbesserung in der Anrechnung von Dienstzeit
im Heere , in der Marine , in der Schutzpolizei oder beim
Reichswasserschutz beträgt ein Zahr .

Neu ist auch die Bestimmung in Absatz 8 des ge¬
nannten Paragraphen , daß den mit Beamtenschein
angestellten schwerkriegsbeschädigten Beamten das B e -

soldungsdien st alter angemessen zu verbessern i st,
anderen Schwerkriegsbeschädigten verbessert werden kann .
Die Regierung wird sich auch hier beim Vollzug der Reichs¬
regelung anschließen und wild auch die Kann - Vorschrift ,
entsprechend dem Hinweis des Berichterstatters und der
Auffassung des Ausschusses , wohlwollend und dem sozialen
Charakter dieser Bestimmung gemäß anwenden .

Sodann ist bekanntlich der Z u g a n g zu staatlichen Be¬
amtenstellen im allgemeinen und namentlich für den soge¬
nannten mittleren und höheren Dienst nur über bestimmte
Vorbildungswege — und -Bedingungen möglich.
Daran soll auch in Zukunft festgehalten werden . Für im
Einzelfall aus freien Berufen übernommene Personen
war schon bisher die Anrechnung anderweitiger Dienst - oder
Beschäftigungszeit bis zur Hälfte des Fristenlaufs in der
Besoldungsgruppe des betreffenden Beamten möglich . Diese
anrechnungsfähige Zeit soll nach dem Entwurf auf vier
Zahre beschränkt werden . Das wurde beanstandet ) darum
schlägt der Haushaltsausschuß in seinen Abänderungsan¬
trägen (und zwar in Anlage A unter I Ziffer 1 ) wenigstens
eine Verbesserung der Behandlung solcher Ausnahmefälle
vor durch folgende Neufassung des Schlußsatzes in § 6 :

„In besonderen Fällen kann darüber hinaus¬
gegangen werden .

"

Weiter ist der Berichterstatter beauftragt , noch be¬
sonders darauf zu verweisen ,

„daß der Reichstag bei der Verabschiedung des
Aeichsbesoldungsgesetzes die Reichslegierung in einer Ent¬
schließung ersucht hat , in den Ausführungsbestimmungen
zum Besoldungsgesetz für die technisch v o r g e bil¬
de t e n Beamten Sonderbestimmungen vorzusehen , die
auch mit Rücksicht auf deren praktische Beschäftigung eine ,
volle Angleichung an das Besoldungsdienstalter der
anderen Beamten gewährleisten .

"

Baden wird sich nach der Regierungserklärung auch in

dieser Hinsicht dem Vorgehen des Reiches anschließen . Diese
Absicht wird vom Haushaltsausschuß besonders gebilligt .

Bezüglich des in ß 7 geregelten Übertritts von
einer Besoldungsgruppe in »ine andere folgt Absatz I

geltendem Recht . Absatz 2 erklärt die in der neuen Be¬
soldungsordnung eingeführten ruhegehaltsfähigen und un¬
widerruflichen Stellenzulagen als „Bestandteile des
Grundgehaltes "

, sodaß der Beamte eine solche Zulage beim
Übertritt in eine höhere Besoldungsgruppe ohne Stellen¬
zulage „mitnimmt "

. Er verliert sie dagegen , wenn er aus
eine Planstelle derselben Gruppe versetzt wird , mit der eine
Zulage nicht verbunden ist .

Die in Absatz 4 bis 6 des § 7 festgelegten Einzelbe¬
stimmungen für Übertritte von einer Gruppe in eine andere
sind durch die für diese besonderen Fälle vorliegenden Be¬
dürfnisse begründet . Aus der Beamtenschaft wurde ange¬
regt , noch weitere Verbesserungen dieser Bestimmungen ins¬
besondere für die mittleren und unteren Gruppen aufzu¬
nehmen . Diese Anregungen konnten leider nicht verwirklicht
werden .

Über einen zweiten Besoldungsteil — den Woh¬
nungsgeldzuschuß — handeln die §§ 9 bis 13 des
Entwurfs . Bei ihrer Beratung im Haushaltsausschuß kam
die immer stärker anwachsende Schwierigkeit zur Sprache ,
die sich dadurch ergibt , daß Beamte bei Versetzungen oder
bei Wohnungswechsel aus sonstigen dienstlichen Interessen je
länger je mehr zur Mietung von teueren Neubauwoh¬
nungen gezwungen sind, während der Wohnungsgeldzu -
schuh auf den Friedensmietsätzen für Altwohnungen
aufgebaut ist . Daß eine Lösung dieser Schwierigkeit bald
gefunden werden muß , wurde anerkannt — aber ebenso,
daß sie nur durch Reichsregelung erfolgen kann : darum
sei ein baldiges Vorgehen des Reiches auf diesem Gebiete
dringend wünschenswert .

Auf Anfrage stellt der Herr Finanzminister fest, daß
„verheiratete weibliche Beamte statt des in § 9 Absatz 4
Sah 1 vorgesehenen halben Wohnungsgeldzuschusses den
vollen Zuschuß dann erhalten können , wenn die Beamtin
für den vollen Unterhalt zu sorgen hat .

"

Weiter erklärt der Herr Finanzminister auf Befragen
seitens des Berichterstatters ganz allgemein ,

„ daß verwitwete und geschiedene Beamte nicht als
„Ledige " im Sinne dieses Gesetzes gelten " .

Daß ledige Beamte bis zum 45 . Lebensjahr nicht den
Wohnungsgeldzuschuß ihrer Tarifklasse , sondern nur den¬
jenigen der nächst niedrigeren Tarifklasse erhalten , wird im
Ausschuß beanstandet . Eine Berücksichtigung des „eigenen
Hausstandes " bei Ledigen hat sich jedoch nach Angabe der
Regierung als undurchführbar erwiesen . Es soll daher bei
der Reichsregelung , die dem ledigen Beamten wenigstens
den vollen Wohnungsgeldzuschuß seiner Tarifklasse vom
vollendeten 43 . Lebensjahr ab zubilligt , verbleiben . Daß
diese Einschränkung nicht gelten soll für Geistliche ,
gab nach kurzer Aussprache im Ausschuß Veranlassung ,
diese Ausnahmebestimmung im § 10 Absatz 2 des Entwurfs
durch den Zusatz „und Schwerbeschädigte

"
zu erweitern

(siehe Haushaltsausschußantrag I Ziffer 2) .

Auch bezüglich der Bemessung des Wertes der
„Dienstwohnungen " wurde nach eingehender Dar¬
legung der Verhältnisse eine Änderung der Bestimmung
in Z 11 Abs . 1 gewünscht . In erster Linie müsse der Wert ,
den die Dienstwohnung für den Beamten hat , berück¬
sichtigt werden . Dieser Wert könne aber wesentlich beein¬
flußt und herabgemindert sein , zum Beispiel durch den
Raumbedarf des Beamten , den Pflichtbezng , der auf einer
Wohnung liege , den unternormalen Zustand der Wohnung ,
die Lage der Wohnung in einem öffentlichen Zwecken
dienenden Gebäude usw . Dementsprechend beschloß der
Haushaltsausschuß , wie in I Ziffer 3 seines Antrages (An¬
lage I) einzufügen :



„sowie des Wertes , den die Wohnung für den Beamten
hak"

Sah 2 ist zu streichen .
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage der —

von den Gemeinden auf Grund früherer schulgesetzlicher Be¬
stimmungen dereitgestellten — sog . „Lehrerwohnungen " be¬
handelt . Der Berichterstatter stellt ohne Widerspruch fest,daß die 1921 erfolgte Aufhebung der genannten schul-gesehlichen Bestimmungen über die Lehrerwohnungen sehrzu bedauern sei . Auch die Gemeinden , insbesondere aufdem Lande , hätten ein erhebliches Interesse an der Bereit¬
stellung und Bereithaltung guter Wohnungen und Haus¬gärten , um ihre Lehrkräfte tunlichst lang am Orte zu er¬
halten . Statt dessen mehrten sich die Fälle , daß selbst von
altersher bereitstehende Wohnungen ganz oder teilweise und
ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Ministeriumsanderen Zwecken zugeführt oder an Dritte vermietetwürden . Weiter seien gerade die zumeist in Schulhäusern
untergebrachten „Lehrerwohnungen " bezüglich der Miet -
f e st s e tz u n g unter dieselbe Mietklausel wie die
Dienstwohnungen der Beamten zu stellen . Der Haushalts¬
ausschuß einigte sich unter Würdigung dieser Berhältnissedahin , daß — wie in seinem Antrag unter 1 Ziffer 10 nieder¬
gelegt — in § 46 des Entwurfs eingefügt werden soll :

in Abs . 3 „ oder anderen Zwecken zugeführt "
in Absatz 4 nach „Für sie ist" die Worte : unter Be¬
rücksichtigung des Wertes , den die Wohnung für den
Beamten hat " .

Da der Wohnungsgeldzuschuß nach einem vom Reich
ausgestellten Ortsklassenverzeichnis örtlich ver¬
schieden bemessen wird , ergab sich bei dieser Frage eine
längere Aussprache im Hinblick auf die Unzulänglichkeit der
heutigen Ortsklasseneinteilung . Die Beamtenschaft fordert ,wie früherEinrechnungder verschiedenenörtlichenTeuerungs -
momente und Zusammenfassung dieser mit dem Wohnungs¬
geld zu einem sog. Ortszuschlag . Dem hält die Re¬
gierung entgegen :

„Die statistischen Ämter des Reiches und Preußens
sind zu der Auffassung gekommen , daß eine Erfassung der
gesamten örtlichen Teuerungsverhältnisse praktisch nicht
möglich ist. Man beabsichtige deshalb nicht , an dem der¬
zeitigen System des Wohnungsgeldzuschusses etwas zuändern .

"

Dagegen wird anerkannt , daß das Ortsklassenverzeich¬nis selbst einer baldigen Nachprüfung bedürfe . Das hat
auch der Reichstag in 8 12 des Reichsbesoldungsgesetzes inder Forderung niedergelegt :

„Das Ortsklassenverzeichnis i st als¬
bald neu aufzustellen .

"
Der Berichterstatter wies auf die bei . dieser Gelegenheit

besonders zu berücksichtigende Grenzlage Badens hin ,deren eigenartige , in verschiedenen Eingaben zur Begründungder Forderung besonderer Aufstufungen zum Ausdruck ge¬brachte Teuerungsverhältnisse von der badischen Re¬
gierung mit allem Nachdruck im Reich vertreten werden
sollten. Der Haushaltsausschuß beschloß sodann einstimmig ,die in seinem Antrag unter IV Ziffer 3 dem Landtag zur
Annahme empfohlene Entschließung . Sie lautet :

„Die Regierung wird ersucht , bei der Reichsregierung
dahin zu wirken , daß die Neuaufstellung des Ortsklassen¬
verzeichnisses baldmöglichst durchgeführt und hierbei auf die
besonderen Berhältnisse des Grenzlandes Baden
weitgehend Rücksicht genommen wird .

Bon den im seitherigen Besoldungsgesetz aufgeführten
Sozialzuschlägen als Einkommensteilen ist sowohlim Reich als in dem vorliegenden Entwurf zu einem badi¬

schen Besoldungsgesetz nur der Kinderzuschlag er¬
halten geblieben . Der Frauenzuschlag von jährlich144 Mk . ist in die Grundgehälter eingerechnet worden . Die
bisherige Differenzierung der Kinderzuschläge — monatlich18 Mk . für Kinder bis 6 Jahre , 20 Mk . bis 14 Zahre ,darüber hinaus 22 Mk . — fällt ebenfalls weg . Damit wird
zwar eine Berwaltungsvereinfachung erreicht , nicht aber —
wie die Begründung selbst bedauernd zugibt — das Pro¬blem der Borzugsbehandlung kinderreicher Familien
gelöst . Darüber war man sich im Haushaltsausschuß einig ,daß gerade in der heutigen wirtschaftlich schwerenZeit nicht ein Abbau , sondern ein Ausbau sozialerEinkommenskeile am Platze sei. Nur die rechtlichenBedenken gegen ein zu starkes Abweichen von der Reichs¬
regelung und die finanzielle Auswirkung von über 400000 M .hielten den Haushaltsausschuß ab , entsprechend seiner Nei¬
gung , dem Beispiele Preußens zu folgen . Preußen gibt be¬
kanntlich für das 1 . und 2 . Kind monatlich je 20 Mk . , fürdas 3 . und 4 . je 25 Mk . , für das 5. und jedes weitere je30 Mk . Der Haushaltsausschuß legte aber seine Auffassungüber diese Frage einstimmig in der dem Landtag unter IV
Ziffer 1 seines Antrages zur Annahme empfohlenen Ent¬
schließung nieder . Sie lautet :

„Die Regierung wird ersucht , bei der Reichsregierung
darauf hinzuwirken , daß durch eine sozialere Gestaltung -
der Kinderzuschläge den berechtigten Forderungen der
kinderreichen Beamtenfamilien sowie den Interessen einer
gesunden Bevölkerungspolitik Rechnung getragen wird .

"
Im einzelnen sind für die Gewährung von Kinderzu¬

schlägen folgende wesentliche Änderungen eingelreten :
1 . Eine Beamtin erhält für ihr uneheliches Kind den Kinder¬

zuschlag , wenn sie als Mutter dem Kinde den vollen
Unterhalt gewährt .

2. Die Boraussetzungen für Gewährung des Kinderzu¬
schlages an Kinder von 14 bis 21 Jahren sind vereinfachtworden .

3 . Dauernd erwerbsunfähige Kinder erhalten den Kinder¬
zuschlag unter den im Gesetz angegebenen Boraussehungen
ohne zeitliche Begrenzung .

4. Eine „Kann - Borschrift " läßt unter gewissen Boraus¬
setzungen auch die Berücksichtigung von Pflegekindernund Enkeln zu.

Der Entwurf bringt weiter in beschränktem Ausmaßeals Gehaltsteil sog . ruhegehaltsfähige und unwiderrufliche
Stellenzulagen . Darüber hinaus können im je¬
weiligen Staatsvoranschlag nichtruhegehaltsfähigeund widerrufliche Zulagen vorgesehen werden . Weiterer
Regelung bedarf es in Baden nicht , da zum Beispiel die
Frage der Bergütung für im Auftrag des Staates von Be¬amten übernommene Tätigkeiten im Aufsichtsrat einer
Gesellschaft usw . durch das Notgeseh vom 14 . Februar 1923
(G . u . B . O . Bl . S . 28) erschöpfend und zweckmäßig ge¬regelt ist.

Der zweite Hauptabschnitt des Gesetzent¬wurfes behandelt die Frage der „außerplanmäßigen Be¬amten " . In deren besoldungsrechtlichen Stellung tritt — wieam andern Ort schon an einem Beisviel gezeigt wurde —
gegen bisher eine wesentliche Berschlechterung ein .Die außerplanmäßigen Beamten erhalten statt z . Zt . 95 bis100 % des Anfangsgründgehaltes der Besvldungsgrupve , inder sie zuerst planmäßig angestellt werden , in Zukunft sog.
„Grundvergütungen "

, die tiefer als die seitherigen Säheliegen . Die beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes i m
Dienst befindlichen außervlanmäßigen Beamten sollen ihr
Bergütungsdienstalter um 2 Jahre verbessert erhalten, - auchrücken sie noch wie die planmäßigen Beamten über die



Anfangsgrundgehalte ihrer Besoldungsgruppen weiter auf ,
während neu hinzukommende außerplanmäßige Beamte
beim Anfangsgrundgehalk stehen bleiben . Auch die „Soll -

Borschrift " über die zeitliche Begrenzung der außer¬
planmäßigen Dienstzeit auf 5 , bezw . 4, bezw . 8 Jahre
wird durch die später noch zu behandelnde Bestimmung über
die Einsparung von Beamtenstellen und durch andere gesetz¬
liche Sonderbindungen (Schulgesetz ) im Wert wesentlich
herabgeminderk . Den trotzdem in der Regierungsbegründung
geäußerten „erheblichen Bedenken " gegenüber der Aufnahme
dieser Bestimmung wies der Berichterstatter darauf hin , daß
ein erträgliches Verhältnis zwischen der Zahl der plan¬
mäßigen und der außerplanmäßigen Stellen a u ch im In¬
teresse des Dienstes liege .

Eine überalterte , in unsicherer Rechts¬
lage gehaltene , außerplanmäßige Beamtenschaft könne
kein vollwertiges Glied der staatlichen Beamtung sein . Das
gelte besonders auch in der Schulverwaltung , für
welche auch jetzt noch in den § 27 und 28 des Schulgesetzes
eine als Sperr -Vorschrift wirkende Ausnahmebestim -
m u n g stehe.

In diesem Zusammenhang wird die Frage der An¬
rechnung unverschuldeter Wartezeit für Jung¬
lehrer - und Lehrerinnen auf das Vergütung s -
dien st alter behandelt . Der Berichterstatter weist darauf
hin , daß diese Frage in Preußen laut Verordnung in Heft 4
Rr . 70 des Zentralblattes für die preußische Ünterrichtsver -

waltung schon seit Februar 1926 geregelt ist . Der Haus¬
haltsausschuß empfiehlt dem Landtag einstimmig folgende , in
seinem Antrag unter IV Ziffer 5 aufgenommene Ent¬
schließung zur Annahme :

„Die Regierung wird ersucht , zu prüfen , inwieweit
die Anrechnung unverschuldeter Wartezeit nicht verwen¬
deter Junglehrer - und Zunglehrerinnen auf das Ver -

gütungsdienstalter in Frage kommt .
"

Bezüglich des Abschnittes III „S o n d e r b e st im -

mungen für einzelne Arten von Beamten "

( Gerichtsvollzieher , Notare , Bezirksärzte und Bezirkstier¬
ärzte , Beamte mit freier Gehaltsfestsehung , sowie mittelbare
Staatsbeamte ) soll es bei den Vorschlägen der Regierungs¬
vorlage verbleiben . Der vom Berichterstatter vorgetragene
Wunsch der Gerichtsvollzieher , einen Teil der ihnen reichs -
oder landesrechtlich zustehenden Gebühren als „ruhegehalts¬
fähiges Einkommen " zu erklären , kann nach Meinung des

Ausschusses zur Zeit nicht erfüllt werden .
Als neu ist zu erwähnen , daß die Besoldungsbezüge

der Bezirksärzte und Bezirkstierärzte unter Berücksichtigung
des Maßes der dienstlichen , bezw . der amtlichen Inan¬
spruchnahme des Stelleninhabers statt bisher um 10 v . H.
in Zukunft um 10—30 v . H . gekürzt werden können . Gegen¬
über der auch in der Presse vertretenen Meinung , man solle
alle diese Personen , soweit der Staat ihrer überhaupt be¬

dürfe , zu vollbesoldeten Rur - Beamten machen , vertritt
der Ausschuß mit der Regierung die Auffassung , daß die

private Tätigkeit gerade im d i e n st l i ch e n Interesse e r -

wünscht sei . Ausschließlich dienstliche Betätigung solle
nur für wenige aus diesem Personenkreis in Frage kommen .
Die neuen Kürzungsbestimmungen entsprächen im übrigen
wohl gerechter Regelung .

Bei diesem Abschnitt wurde im Haushaltsausschuß auch
die Frage der besoldungsrechtlichen Stellung der Hoch¬
schulprofessoren erörtert . Es wurde im Anschluß an

§ 3 Abs . 4 und an § 21 des Entwurfs die Frage aufgeworfen ,
ob emeritierte , d . mit den vollen Dienstbezügen aus dem
Amt geschiedenen Hochschulprofessoren auch bei allgemeiner
Änderung der Beamtenbezüge wie die Aktiven daran teil¬

nehmen . Der Unterrichtsminister bejaht diese Frage unter
Hinweis auf § 2 Abs . 1 Satz 2 des Gesetzes vom 13. Dez . 1922
( G . u . B . O . Bl . v. 1923 Seite 3) der besagt :

„Allgemeine Änderungen dieser Bezüge bei den im
Dienst befindlichen Professoren sind für den seiner Amts¬
pflichten Enthobenen in gleicher Meise machgebend .

"

Rach eingehenden Erörterungen und einer Zurückstellung
der Frage bis zur zweiten Lesung erklärte der Herr Finanz¬
minister für die Regierung :

„Ein automatisches Umwandeln von alten in neue Be¬
züge kommt nicht in Frage . Aber das Recht auf pari (im
Vergleich mit den aktiven Professoren ) haben die Emeriti .

"

Diese Feststellung der Regierung wird gutgeheißen .
Aus den unter Hauptabschnitt IV zusammengefaßten

„A l l g e m e i n e n B e st i m m u n g e n" sei kurz Folgendes
erwähnt :

„Die Gehaltszahlung erfolgt monatlich '
. Das Staats¬

ministerium kann vierteljährliche Vorauszahlung bestim¬
men . über die Zweckmäßigkeit einer solchen Maßnahme
waren die Meinungen im Haushaltsausschuß geteilt . Einig
war man aber darüber , daß dem Staat vorläufig zu einer
solchen Änderung in der Zahlungsweise die Mittel nicht zur
Verfügung stehen .

Die „Kann -Vorschrift " betreffend Gewährung besonderer
Vergütungen für Auslagen bei Wahrnehmung sogenannter
„W ü r d e p f l i ch t i g e n" wird in eine „ Ist -Vorschrift " um-

gewandelt . Die Entscheidung über das „in - wieweit " obliegt
dem Staatsministerium . Die Aussprache über diese Frage
ergibt weiterhin Einmütigkeit darüber , daß der Staat bei
aller Sparsamkeit doch bestimmte zur Repräsentation ver¬
pflichtende Stellen aufweise , die sich um des Ansehens des
Staates willen dieser Verpflichtung nicht entziehen sollen .

Weiter wird hier auf die „Falschlösung " des soge¬
nannten „Bezirkstagegeldes

" abgehoben und — wie früher
schon — Abhilfe gefordert .

Unter dem Abschnitt V „Übergangsbestim¬
mungen

" wird eine Verbesserung des Besoldungsdienst¬
alkers der am 30 . September 1927 imAmt befindlichen
und aus dem Stand der Versorgungsanwärker ge¬
kommenen Beamten geregelt . Diese Verbesserung beträgt für
planmäßige Beamte bis zu weiteren 3, für außerplanmäßige
bis Zu weiteren 2 Zähren . Sie stellt zu der In § 5 für zu¬
künftig in die Beamtenlaufbahn eintretende Versorgungsan -

wärter getroffenen Regelung eine Ergänzung dar .
Einer der bedeutsamsten Abschnitte der ganzen Vor¬

lage ist Abschnitt VI „Versorgungsbezüge
"

. Seit
dem Zahre 1920 wurden bekanntlich alle im dauernden
Ruhestand befindlichen Beamten bei Besoldungsänderungen
jeweils in die neue Besoldungsordnung übernommen , d . h .

sie wurden so pensioniert , als ob sie noch bei der Neuregelung
aktiv gewesen wären . Das vorliegende Besoldungsgesetz will,
wie die Reichsregelung , von dieser Praxis abweichen . Man
hät — so führte der Berichterstatter im Ausschuß aus — den
Eindruck , daß man wieder zum Vorkriegsstand zurückkehren
möchte , bei welchem der Beamte im Zeitpunkt des Aus¬

scheidens aus dem aktiven Dienst als „abgegolten " behandelt
wurde .

Die Bezüge der im e i n st w e i l i g e n Ruhestand be¬

findlichen Beamten werden nun gemäß § 29 der Vorlage mit

Wirkung vom 1 . Oktober 1927 ab nach den „geltenden "
( also

den neuen !) Bestimmungen geregelt . Die Ruhestandsbezüge
der im d a u e r n d e n Ruhestand befindlichen Beamten aber
werden den aus der neuen Besoldungsordnung sich ergeben¬
den nur angeglichen . Das geschieht , indem das der Be¬

rechnung des seitherigen Ruhegehalts zu Grunde gelegte
Grundgehalt um die in § 30 des Entwurfs genannten Pro -



zentsätze erhöht und aus diesem erhöhten neuen Grund¬
gehalt das Ruhegehalt errechnet wird . Weiter aber ist für
Ruhegehaltsbezüge dadurch eine '

Höchstgrenze geschaffen , daßder sich ergebende und der Ruhegehaltsberechnung zu Grunde
zu legende neue Grundgehalt 13 200 Mb . nicht übersteigen
darf .

Diese Kürzungsbestimmung hat wie die Regelung in
30 überhaupt , nur rückwirkende Kraft und wurde des¬

halb in den Beratungen als nicht genügend bezeichnet .
Auch im Reich war bei Beratung des Besoldungsgesetzes
von einer Seite der Antrag auf Kürzung auch der zukünf¬
tigen höchsten Ruhegehaltsbezüge gestellt gewesen . Das
badische Beamtengeseh sieht bisher schon eine solche
Kürzung in § 35 Abs . 2 letzter Sah für Ruhegehälter und
im § 61 für Witwengelder vor . Danach soll der Höchstbetrag
des Ruhegehalts den Höchstbetrag eines Ruhegehalts eines
Beamten der bisherigen Besoldungsgruppe 8 2 nicht über¬
steigen ; für die Witwengelder gilt Entsprechendes . Nun
einigte man sich nach längeren Verhandlungen unter allen
im Ausschuß vertretenen Parteien dahin , dem Gesetzentwurf
einen Artikel III beizufügen , der die seitherigen Kürzungs¬
bestimmungen in ß 35 ( Ruhegehalt ) und im § 61 (Witwen¬
geld) folgendermaßen neu regelt :

1 . ß 35 Abs . 2 letzter Sah des B . G . erhält folgende
Fassung : „Der aus dem Grundgehalt zu berechnende
Teil des Ruhegehaltes darf den Betrag von jährlich
13 000 Mk . nicht übersteigen .

2. Zn 8 61 letzter Absatz des B . G . werden die Worte
„aus der Besoldungsgruppe 8 1 " erseht durch „eines
Beamten mit einem Grundgehalt von jährlich 14 000 M .

Im Haushaltsausschuh wurde auch erwogen , ob nicht
die prozentuellen Zuschläge gemäß ß 30 des Entwurfs zu den
tatsächlichen Bersorgungsbezügen statt zu den der Berechnung
der Dersorgungsbezüge zu Grunde zu legenden Grundge¬
hältern treten sollten .

Das Finanzministerium hatte jedoch erhebliche Be¬
denken , so weitgehend von der Reichsregelung abzuweichen ,
obwohl an sich der Gedanke vom sozialen Standpunkt aus
sehr viel für sich hätte . Auch die Frage der Mitnahme
aller Ruheständler in die neue Besoldungsord -
nung wurde eingehend erörtert . Diese von der Reichsre¬
gelung ganz abweichende Lösung würde jedoch einen Mehr¬
kostenaufwand von 1 706 583 Mk . gefordert haben .

Vom Berichterstatter wurde wiederholt darauf hinge¬
wiesen, daß zwar für jetzt die prozentuellen Zuschläge zuden Grundgehältern der Bersorgungsberechtigten eine ge¬
wisse Angleichung ergäbe , aber doch nur eine gewisse, daß
aber für die Zukunft bei Aufgabe des bisherigen Rechts
eine Sicherung nicht mehr gewährleistet sei . Im übrigen
wurde darauf hingewiesen , daß auch hier bei einzelnen
Härtefällen unter gewissen Voraussetzungen eine Ausgleichs -
Möglichkeit im Gesetz durch die §8 30 und 51 gegeben sei .
Damit wird allerdings die bisherige Rechtslage nicht wieder
hergestellt . Inzwischen ist ein Antrag , unterzeichnet von den
Abg . Dr . Baumgartner , Dr . Glöckner , Maier -Heidelberg ,D . Mayer - Karlsruhe , Dr . Mattes eingegangen , der den
Landtag ersucht , eine Entschließung folgenden Inhalts
anzunehmen .

In den Antrag des Haushaltsausschusses (Drucks . Rr .
54 a) ist unter Ziffer IV einzuschalten :

6. die Regierung wird ersucht zu prüfen , ob bei ent¬
sprechender Gestaltung der Finanzlage des Staates die
Ruhestandsbeamten nach Maßgabe dieses Gesetzes ein -
gestuft werden können .

Damit soll der bestimmte Wille des Landtags zum Aus¬
druck gebracht werden , sobald finanziell irgend möglich , die

bisherigen Pensionäre mit den unter das neue BesoldungS -
recht fallenden gleich zu behandeln .

Die von Baden feit Zähren immer mit besonderer
Sorgfalt behandelte Frage der sogen . Altpensionäre
findet ihre Regelung in 8 31 der Vorlage . Bekanntlich
sind — so führte der Berichterstatter aus — diese sogen .
Altpensionäre 1920/21 auf Grund des Reichsrechts nur in
die E i n g a n g s g r u p p e ihrer Laufbahn eingereiht wor¬
den und haben deshalb seit jener Zeit einen erheblichen
Versorgungsgehaltsverlust zu tragen . Regierung und Land¬
tag haben seit dort in wiederholten Entschließungen die
Gleichstellung dieser Altpensionäre mit den nach dem
1 . April 1920 aus dem Dienst geschiedenen Beamten gutge -
heitzen , waren jedoch durch das Aeichssperrgeseh an der
Durchführung einer solchen Absicht verhindert . Auch jetztverbleiben diese Altpensionäre in ihrer Eingangsgruppe . Sie
erhalten die Zuschläge wie die übrigen in dauerndem Ruhe¬
stand befindlichen Beamten gemäß ß 30 und unter gewissen
Voraussetzungen dazu einen weiteren Zuschlag von 8
vom Hundert . Diese der Reichsregelung folgende Lösung
müsse nach Ansicht der Regierung getragen werden , da das
Reich zwar kein Sperrgeseh , aber doch in seinen ß 40ff . die
Länder bis zu einem gewissen Grad bindende Vorschriften
erlassen hat .

Über die bis jetzt erläuterten Verhältnisse hinaus ent¬
hält aber der § 31 der Vorlage , der diese Angelegenheit
regelt , in Abs . 3 weiter so starke Einschränkungen , daß in
Baden von den in der Eingangsgruppe verbliebenen Ver -
sorgungsberechtigten nur sehr wenige den besonderen
Zuschlag von 8 % erhalten würden . Diese Lösung der sog .
„Alkpensionärfrage "

, so erklärt auch die Begründung , ist
für Baden äußerst unbefriedigend . Der kleine Härte¬
ausgleich vom Zuli 1927 , durch welchen eine Anzahl von
Alkversorgungsberechtigten als Minusempfänger auf die
Friedensbezüge erhöht worden war , droht zudem den damals
Berücksichtigten zum Verhängnis zu werden . Der Ausschuß
schloß sich nach eingehender Beratung der hier geäußerten
Auffassung an , daß ein Ausgleich tunlichst weitgehend ge¬
schaffen werden müsse. Die Hebung der Altpensionäre aus
ihrer Eingangsgruppe wenigstens jeweils in die Aufrückungs -
gruppe würde aber allein schon ein Mehr von 533 705 Mk .an Aufwand bedeuten , und schon die Gewährung von 8 %
Mehrzuschlag an alle Altversorgungsberechtigten bedingteeinen Mehraufwand von 207 373 Mk . Dazu drohe , wie die
Regierung feststellte , bei so starker Überschreitung der Reichs¬
regelung außerdem auch eine gewisse Konfliktslage dem
Reiche gegenüber . Zuletzt einigte man sich, dem § 31 Abs . 3
am Schlüsse folgende Bestimmung einzufügen :

„die Alkversorgungsberechtigten , welche hiernach an
der Erhöhung nach Absatz 1 nicht teilnehmen , erhalteneine Erhöhung von 4 v . H . statt 8 v . H.

Damit sollte wenigstens noch ein gewisser Sonderaus¬
gleich geschaffen werden .

Die Regierung , bezw . das Finanzministerium gibt nun
zu dieser Ergänzung des § 31 Abs . 3 folgende Erläuterung :Der 8 31 des Gesetzentwurfs regelt die Bezüge der

sog . Alkpensionäre , d . h . derjenigen Beamten , die vordem 1 . April 1920 in den Ruhestand getreten sind , und
der Hinterbliebenen solcher Beamten . In Übereinstimmungmit 8 27 des Reichsbesoldungsgesetzes vom 16. Dezember1927 wird der Kreis der von dem 8 31 zu erfassenden
Personen wie folgt umschrieben :

1 . es kommen nur in Betracht die gemäß Ziffer 24
der Ausführungsbestimmungen zum Reichspensionser -
gänzungsgeseh in der E i n g a n g s g ruppe verbliebenen
Alkversorgungsberechtigten . Das sind diejenigen Be¬
amten , früher gleicher Gattung und gleicher Amtsbezeich -



nung , für welche die bisherige Besoldungsordnung zwar
mehrere Besoldungsgruppen vorsieht , die aber nur in die
unterste dieser Gruppen eingereiht werden , durften , weil
sie in ihrer letzten planmäßigen Stelle vor der Zuruhe -
sehung nicht durch eine planmäßige Zulage aus ihrer Be¬
amtengattung für ihre Person ausdrücklich hervorgehoben
waren .

(Beispiel : Für Notare sind in der Bes . - O . von 1920
Planstellen in den Besoldungsgruppen X , XI und XII
vorgesehen . Der frühere badische Gehaltstarif enthielt
für sie Stellen in den Abteilungen D 1 b , C 3 c ( Gehalts¬
klasse II ) und C 2 d (Gehaltsklasse I) . Ein am 30 . März
1920 aus Gehaltsabteilung C 2 d in den Ruhestand ge¬
tretener Notar konnte nur in die Besoldungsgruppe X
der Bes . - O . von 1920 eingestuft werden , weil er in seiner
letzten Planstelle nicht durch eine planmäßige Zulage für
seine Person ausdrücklich hervorgehoben war . Der Um¬
stand , daß er bis in die erste Gehaltsklasse für badische
Notare vorgerückt war , nützte ihm also nichts , er wurde
in die Bes . Gr . herabgedrückt , in welcher die Notare
erstmals planmäßig angestellt waren .)

2 . Zu den in Ziff . 1 genannten Personen sollen diejenigen
hinzutreten , welche nach der Besoldungsordnung von 1920
für ihre P e r s o n auf Grund besonderer An¬
merkungen die Bezüge der nächst höheren Besol¬
dungsgruppe hätten erhalten können , wenn nicht die
Ziffer 23 der Ausführungsbestimmungen zum Reichs -
pensionsergänzungsgeseh die Ausdehnung dieser Wohl¬
tat auf die vor den 1 . April 1920 zuruhegesehten Be¬
amten verboten hätte .

3 . Alle diese in Ziffer 1 und 2 aufgezählten Personen sollen
aber nur dann in Betracht kommen , wenn sie am
30 . Dezember 1927 an Nuhegehalt und Frauenzuschlag
zusammen nicht wenigstens so viel bezogen , als ihr Nuhe¬
gehalt am 31 . März 1920 ausmachte .

Für diesen genau umschriebenen Kreis von Perso¬
nen soll der aus § 30 des Gesetzentwurfes sich ergebende
Zuschlag zum Grundgehalt um 8 v . H . erhöht werden .

Darüber hinaus will der Gesetzentwurf einen Zu¬
schlag von 4 statt 8 v . H . denjenigen gewähren , auf welche
die Voraussetzungen des Absatzes 3 des § 31 nicht zu¬
treffen , d . h . diejenigen unter Absatz 1 und 2 des 8 31
fallenden Altversorgungsberechtigten , die am 30 . Sep¬
tember 1927 nicht sogenannte Minusempfänger
waren , sollen ebenfalls eine , wenn auch geringere Er¬
höhung ihres Zuschlages erhalten .

Daß kein anderer Personenkreis gemeint ist , ins¬
besondere daß nicht allgemein alle vor dem
1 . April 1920 Zuruhegesehten erfaßt werden sollen , er¬
gibt sich daraus , daß der Zusatz wegen des Zuschlags von
4 v . H . als Halbsah an den Absatz 3 des § 31 angehängt
und daß ausdrücklich von den Altversorgungsberechtigten

gesprochen ist , welche „h i e r n a ch" d . h . eben nach den
voranstehenden Vorschriften des Absatzes 3 an dem Zu¬
schlag von 8 v . H . nicht keilnehmen können .

Bei der Beratung des 8 31 hat der Finanzminister im
Haushaltsausschuß mitgeteilt , daß ein Mehraufwand
von rund 207 000 Mk . entstehen würde , wenn man den
Zuschlag von 8 v . H . allen in der Eingangsgruppe ver¬
bliebenen Altversorgunasberechtigten mit 23 und
mehr planmäßigen Dienstjahren zuwenden würde , und
er hat , als die Frage der Gewährung eines Zuschlags in
halber Höhe erörtert wurde , einen Mehraufwand von
etwa 100 000 Mk . als noch erträglich bezeichnet . Auch
hieraus ergibt sich , daß die Ausdehnung dieses halben Zu¬
schlags auf alle vor dem 1 . April Zuruhegesehten (das

heißt ohne die Beschränkungen aus Absatz 1 und 2 des
8 31 ) nicht beabsichtigt war .

Der Minister hat aud ) im Haushaltsausschuß be¬
kanntgegeben , daß eine allgemeine Höherstufung der Alt¬
versorgungsberechtigten (anstelle des Zuschlags von 8 v . H .)
einen Aufwand von etwa 533 000 Mk . verursachen würde .
Audi dieser Berechnung lag die Voraussetzung zugrunde ,
daß nur Altversorgungsberechtigte mit 25 und mehr plan¬
mäßigen Dienstjahren , in Frage kommen : das ist das
Dienstmaß , das seinerzeit den vom Reichsfinanzmini -
sterium und nachher auch vom Reichsschiedsgericht be¬
anstandeten badischen Ausführungsbestimmungen zum f
Pensionsergänzungsgeseh zugrunde gelegt war . j

Würde man den halben Zuschlag allen vor dem j
1 . April 1920 in den Ruhestand Getretenen ohne jede s
Einschränkung zukommen lassen , so würde man nicht nur , >
wie es jetzt geschieht , dadurch vom Reichsrecht abweichen , )
daß man die einschränkende Bestimmung des § 31 Ab - '

sah 3 aufhebt , sondern man würde darüber hinaus aud ) *'

die Beschränkungen nach Absatz 1 und 2 des 8 31 be - !
seitigen und damit den Konflikt mit dem Reich wesent - j
lich verschärfen .

" s

Diese weitgehenden Erläuterungen waren notwendig , j
weil sich Zweifel darüber erhoben , ob nicht doch die im Haus - 1

Haltsausschuß und beim Berichterstatter bestandene Auf - j
fassung hätte durchgeführt werden können , daß man s ä m t - !
liehe nicht unter Absatz 1 fallenden und also mit 8 % \
weiter zu dotierenden Altversorgungsberechtigten wenigstens
mit 4 % mehr zu berücksichtigen habe . Die Klarstellung , die
seitens des Ministeriums hier gegeben ist , bringt leider das
Gegenteil , wird nun aber als Grundlage der Vollzugsbestim¬
mungen zu gelten haben . Äußerst zu bedauern bleibt
allerdings , daß also auch jetzt wieder ein Personen - |;
kreis zurückbleibt , der aus formal - rechtlich gegebenen Vor - |
aussetzungen an dieser kleinen Vergünstigung nicht teil i
nimmt . f

Aus VII „S ch l u ß v o r s ch r i f t e n" sei nur ganz !
weniges erwähnt : ;

Ebenso wie das Reich hat aud ) das Land Baden schon !
im Sommer 1927 angesichts der Verzögerung der Besol - i
dungsneuordnung durch einen Besd ) luß sich dahin ausge - fi
sprachen , daß ab 1 . Oktober 1927 ( dem vom Reich im voraus
fesigelegten Zeitpunkt für das Inkrafttreten dieses Gesetzes) k
Vorschüsse auf die neue Besoldungsordnung an die jj
Beamten bezahlt werden sollen . Aus diesen Vorzahlungen ,
die im allgemeinen den voraussichtlichen Betrag der Be¬
soldungserhöhung angeglichen wurden , können sich in Einzel - i
fällen Überzahlungen ergeben . Da eine Rück - !

sorderung hierfür nicht in Frage kommen soll , hat ;j
der Haushaltsausschuß auf Antrag dem 8 40 folgenden !
weiteren Absatz angefügt : ;

„ (3) Wenn die Bezüge eines Beamten zufolge der !
ihm nach Artikel 6 , Abs . 2 des Gesetzes vom 13 . Zuli 192 /
über die Regelung der Beamtenbezüge (Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatt , Seite 139) gewährten Vorschüsse höher sind l
als die ihm nach diesem Gesetz zustehenden Diensibezügc , \
so wird der zuviel bezogene Betrag nicht zurückerhoben . !
Auf Versorgungsberechtigte findet diese Bestimmung ent- J
sprechende Anwendung .

"
j

Sodann darf in diesem Zusammenhang die dem Staats - ;
Ministerium erteilte Ermächtigung erwähnt werden : |

„Beamte , die in den diesem Gesetz beigefügten Be - !j
soldungsordnungen nicht aufgeführt sind , einer enl- !
sprechenden " u



— nicht , wie es in Der Vorlage hieß : „Einer der vorge¬sehenen "
(Gruppen ) —

„Besoldungsgruppe zuzuteilen ".Bei § 43 , der von der Ermächtigung des Finanzmini¬steriums handelt ,
„zu den Bezügen der planmäßigen und außerplan¬mäßigen Beamten örtliche Sonderzuschläge nach denselbenGrundsätzen wie für die Aeichsbeamten zu gewähren ",hat der Ausschuß den rigorosen Abbau der S o n d e r Zu¬schläge , wie sie bisher vor allem in Mannheim undOffenburg gewährt wurden , eingehend und britisch erörtert .Der Berichterstatter verwies darauf , daß es unmöglich sei ,ganz Deutschland als ein einheitliches Teuerungsgebiet zubetrachten , daß im Gegenteil gewisse Gebiete — wozu i n s -

besondere auch das auf weite Strecken zum Grenz -
l a n ö gewordene Baden gehöre — unter besonderenTeuerungsbedingungen leben : daß es weiter unrecht sei ,einheitliche Wirtschaftsgebiete (zum Beispiel Mannheim -
Ludwigshafen ) in dieser Behandlung auseinanderzureißen ,daß begreiflicherweise immer mehr der dem Landtag zu¬gehenden Eingaben sich mit diesen Tatsachen befassen und
(wie zum Beispiel die Eingabe vom Oberrhein ) mit reich¬lichem Belegmaterial Gewährung von Sonderzuschlägen zumAusgleich gegenüber anderen Reichsgebieten fordern . Dar¬über hinaus sei aber der Abbau der bestehenden Sonder¬zuschläge außergewöhnlich schroff und wider alles Er¬warten rasch durchgeführt worden , sodaß auch im Reichs¬tag das Ersuchen nach einer Nachprüfung an den Reichsratgerichtet worden sei . Im Haushaltsausschuh wurden dieseFeststellungen von verschiedenen Seiten unterstrichen . Die
Auffassung des Ausschusses fand in folgender Ent¬
schließung ihren Niederschlag :

„Der durch den Reichsrat beschlossene Abbau der
örtlichen Sonderzuschläge wird den Teuerungsverhält¬nissen deS Grenzlandes Baden nicht gerecht . Die Artder Durchführung des Abbaus hebt zudem für viele Be¬
amte die Auswirkung der zur Zeit im Gang befindlichen
Besoldungsneuordnung größtenteils auf .

Die Regierung wird ersucht , bei der Reichsregierung
wenigstens eine schonlichere Durchführung der getroffenen
Maßnahme zu erwirken .

"
Die Begründung der Regierungsvorlage verweist übri¬

gens darauf , daß der Reichstag bei der Verabschiedungdes Reichsbesoldungsgesetzes eine Entschließung dahin an¬
genommen hat ,

daß durch den Abbau der örtlichen Sonderzuschlägein keinem Falle ein Beamter gegenüber der alten Be¬
soldungsordnung schlechter gestellt werden darf .

Baden werde sich dem anschließen , was das Reich in dieserHinsicht für seine Beamten vorsehen wird .An dieser Steile wurde auch auf die Behandlung derim Staatsdienst beschäftigten Ange st eilten abgehoben .Die Regierung wollte die — soeben in Nr . 5 des ReichS -
besoldungsblattes vom 16. Februar 1928 veröffentlichte —
„Aussührungsanweisung zum Reichsangestelltentarif " ab -
warten , da die Reichsregelung auch für Baden die Behand¬
lungsgrundlage abgeben werde .

Zu ß 44 — „Badeärzte " — erklärte auf Befragen der
zuständige Referent :

„Die Stellen der Badeärzte sollen allgemein in Weg¬sall kommen . 3n Verfolg dieses Grundsatzes ist auch be¬
absichtigt, die Stelle des Badearztes in Badenweiler bei
Freiwerden derselben nicht mehr zu besehen .

"
In 8 45 der Vorlage ist rein redaktionell in Absatz 1

die drittletzte Zeile zwischen die zweite und dritte Zeile
einzufügen .

In 8 46 der Regierungsvorlage wird unter anderem

die Aufhebung der 88 68 Absatz 3, 69 und 125 des Schul¬gesetzes vom 7. Juli 1910 ausgesprochen . Die erste Be¬
stimmung betrifft die Berechnung des Ruhegehaltes eines im
einstweiligen Ruhestand befindlichen Lehrers im Falle einer
nachfolgenden Wiederanstellung , die zweite die Festsetzungder Bezüge eines im einstweiligen Ruhestand befindlichenHauptlehrerS während der etwaigen Verwendung als Unter¬
lehrer , Hilfslehrer oder Schulverwalter . Beide Bestim¬mungen sind schon durch Artikel 6 des Gesetzes vom28 . Januar 1926 über die Einstellung des Personalabbauesausgehoben .

8 125 des Schulgesetzes von 1910 regelte die rechtlichen
Voraussetzungen , unter denen früher auf Grund besondererstädtischer Gehaltsordnungen von einzelnen Stadträten be¬
schlossene Zulagen zu den staatlichen Lehrergehältern ge¬währt werden durften . Tatsächlich sind die schulgesehlichen
Bestimmungen über frühere städtische Lehrerbesoldungenschon seit 1920 aufgehoben : darum ist auch dieser Paragraphnachträglich zu streichen .

Der Berichterstatter wirft hierbei die Frage auf , ob
beabsichtigt sei , etwa den früheren Zustand wieder herzu¬stellen — oder ob an der e i n h e i t l i ch e n Lehrerbesoldungfür Stadt und Land auch weiterhin festgehalten werde .Die letztere Frage wird von der Regierung bejaht . Auch beieiner späteren Gelegenheit während der Beratung der Be¬
soldungsvorlage wird nochmals im Ausschuß festgestellt , daßan eine Unterscheidung in der Lehrerbesoldung zwischenStadt und Land auch aus Staats - und beamtenpolitischen
Erwägungen nicht gedacht werden könne .

Von einschneidender Wirkung ist die ebenfalls der
Reichsregelung (8 40) entnommene Bestimmung des 8 47der badischen Vorlage , wonach „für die Dauer von zunächst5 Jahren , beginnend mit dem 1 . April 1928 , von je 3 freienoder freiwerdenden planmäßigen Stellen der Besoldungs¬ordnung A eine Stelle wegfällt "

. Das ist nichtsanderes als ein neuer Personalabbau und
zwar — wie gesagt wurde — ein schematischer
Personalabbau , der in keinerlei Verbindung mit Maß¬nahmen zu einer aus dem Wesen der Sache sich er¬
gebenden Verwaltungsreform steht . Der Bericht¬
erstatter äußerte gegen diese Art des Vorgehens die aller¬
größten Bedenken . Beamtenrechtlich könne es nicht Zieleiner öffentlichen Verwaltung sein , ihre Beamtenschaftdauernd unter den zermürbendem Druck eines
Personalabbaues zu stellen . Im übrigen sei eine ähnliche
Bestimmung schon im Finanzgesetz für 1926 und 1927 ent¬
halten gewesen . Daß dieser Vorgang nun weiter und sofortüber die beginnende Budgetperiode hinaus auf 5 Jahre
ausgedehnt werden solle, müsse die höchsten Bedenken Her¬
vorrufen .

Wenn weiter der Wegfall von planmäßigen Be¬
amtenstellen angeordnet werde , bedeute daS zugleich eine
außergewöhnliche Gefahr für die Möglichkeit planmäßiger
Anstellung der außerplanmäßigen Beamten , eine Gefahr ,die zu starken Überalterungen führen müßte .

Sodann erregten die Einzelbestimmungen in Ziffer 3des Paragraphen 47, die letztlich sich wie eine kleinlicheSchikane auswirken könnten , besondere Befürchtungen . Auchdie Art der Übertragung , von sog . Abbaustellen
z . B . aus ländlichen Schulbezirken in die Städte ,sodaß diese trotz ihrer stark steigenden Schülerzahl
doppelt mit Abbauanforderungen belastet würden , seinicht haltbar und müsse vermieden werden .

In der eingehenden Aussprache wird von verschiedenenSeiten trotz aller Wünsche nach Sparsamkeit diese Abbau¬
bestimmung beanstandet und gegen etwaige Auswüchse in
ihrer Handhabung Stellung genommen . Der Herr Finanz -
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minister gibt aus Ersuchen die Erklärung ab , daß keinerlei
kleinliche und schikanöse Handhabung beabsichtigt fei , sondern
daß man sowohl die Interessen des Dienstes als die be¬
rechtigten Interessen der Beamten werde zu schützen wissen.
Er bestätigt ausdrücklich, „daß bei der Anwendung schonend
verfahren werden soll"

. Auf diese Erklärung hin wurde von
einem angekündigten Antrag wenigstens auf Strich der
Ziffer 3 des § 47 abgesehen .

Bei demselben Paragraphen ergab sich unter Hinweis
auf die Bestimmung, daß Ausnahmen „ nur mit Zu¬
stimmung des Finanzministeriums" statthaft seien, eine kleine
politische Diskussion . Im Ausschuß wurde überwiegend die
Meinung vertreten , daß eine Heraushebung eines Einzel -
ministeriums der badischen Verfassung widerspreche.
8 55 sage ausdrücklich:

„Die Mitglieder des Staatsministeriums beraten und
entscheiden in kollegialer Form mit einfacher
Mehrheit.

"
Der Herr Finanzminister erklärt :

„Die Worte „ nur mit Zustimmung des Finanz¬
ministeriums

" sollen selbstverständlich keine Verfassungs¬
änderung bedeuten . Sie schließen eine Nachprüfung durch
das Staatsministerium auf Antrag des Ressortministeriums
so wenig aus, wie sie einen Mehrheitsbeschluß des Staats¬
ministeriums hindern . Andererseits hat aber auch die Zu¬
stimmung des Finanzministers nicht die Bedeutung, daß
eine dritte freigewordene Planstelle nach Zustimmung des
Finanzministeriums besetzt werden muh . Das Staats¬
ministerium kann vielmehr trotz der Zustimmung des
Finanzministeriums die Wiederbesetzung mit Mehrheits¬
beschluß ablehnen .

"

Damit sind die Bedenken ausgeräumt. Die nach § 47
vorzulegenden Übersichten sollen „dem Landtag "

(statt „ dem
Haushaltsausschuh

"
) übergeben werden .

Die in § 48 für Gemeinden (Gemeindeverbände )
und Organe des öffentlichen Rechtes ausgesprochene Ver¬
pflichtung zur Anwendung der Abbaubestimmung des § 47
bedeutet eine Art Sperre. § 48 soll zudem dem Staats¬
ministerium die Möglichkeit geben , hierzu die nötigen Voll¬
zugsvorschriften zu erlassen.

In der Aussprache hierüber wird vom Berichterstatter
bezüglich der Möglichkeit der Durchführung einer wirk¬
samen Staatskontrolle in diesen Dingen erheblicher Zweifel
zum Ausdruck gebracht. Andererseits aber wird auch die
Notwendigkeit stark angeglichener Besoldungs¬
regelung für Landes - und Gemeindebeamte bei aller An¬
erkennung gewisser besonderer Verhältnisse in den Ge¬
meinden betont .

Es ist eine alte Erfahrungstatsache/daß sich nach Ver¬
abschiedung eines so umfassenden , aber auch komplizierten
Gesetzeswerkes da und dort Härten zeigen , deren Be¬
seitigung unerläßlich ist . Für solche Verhältnisse und Fälle
schafft insbesondere der ß 51 Abs . 1 Satz 2 die notwendige
Voraussetzung .

Dabei ist der Berichterstatter beauftragt , zu erklären :
1 . Abweichungen gemäß dem „Härteparagraphen

" können
sich nur auf das Besoldungsgesetz beziehen.

2 . Der § 51 kommt auch für Härtefälle, die sich im Über¬
leitungsverfahren ergeben , in Frage.

Im übrigen wird in § 51 der letzte Sah zur Klarstellung
als Absatz selbständig aufgefühlt.

Bezüglich der in Art . H kurz behandelten Deckungs -
frage wird auf frühere Auslassungen des Herrn Finanz¬
ministers und aus die im Gang befindliche Etatberatung

verwiesen . Für die zweite Hälfte des Budgetjahres 1927/28
wird der Mehraufwand aus der Besoldungsvorlage in
Art . II mit rund 7 100 000 Mk . eingesetzt, um welche Sum¬
me sich der im Finanzgeseh vom 19 . Zuli 1927 festgestellte
Fehlbetrag erhöht .

Schließlich ist noch ein Antrag für eine weitere Ent¬
schließung bekanntzugeben . Diese Entschließung wird
als Z i f f e r 7 den Entschließungen unter IV des Haushalts¬
ausschußantrags angefügt und lautet:

„Die Regierung wird ersucht, im Anschluß an die
Reichsregelung für die Reichsstaatsarbeiter auch für die
badischen Staatsarbeiter und - Angestellten beim neuen
Tarifabschluß für eine soziale Regelung der Löhne der
Staatsarbeiter und - Angestellten besorgt zu sein.

"

Ich komme zum Schluß , und da darf der Berichter¬
statter noch der Genugtuung Ausdruck geben , daß der
Haushaltsausschuß , wenn auch angesichts der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse einerseits und der dringenden Notwendig¬
keit der Besoldungsneuregelung andererseits mancherlei
Klippen drohten , doch mit großer Sachlichkeit und dem
ernsten Willen auf eine beiderseits erträgliche Lösung die
schwere Aufgabe in eingehenden Beratungen löste . Daß nun
hinter dem Antrag des Haushaltsausschusses beinahe sämt¬
liche Fraktionen des badischen Landtags stehen, möge
auch den Beamten Beweis dafür sein, daß agitatorische
Absichten den Parteien s e r n l a g e n , sondern daß alle nur
bestrebt waren, der Beamtenschaft nach Maßgabe des
finanziell Möglichen zu helfen . Andererseits wird auch der
Beamtenschaft manche schwere Belastungsprobe im neuen
Besoldungsgesetz auferlegt. Sie soll einen weiteren Personal¬
abbau auf 5 Jahre ertragen , sie verliert in ihren Ruhege -
haltsverhältnissen eine erst vor Zähren erkämpfte Rechts -
position , sie muß für ihre Richtplanmäßigeneine Verschlech¬
terung des derzeitigen Zustandes ertragen , sie sieht manchen
neuzeitlichen Wunsch , so z . B . die Ausgestaltung der Sozial¬
zuschläge, nicht verwirklicht .

Seitheriger Tradition folgend ist aber auch dieses Mal
die Reichsregelung, insbesondere in den gesetzlichen Be¬
stimmungen , wieder für Baden maßgebend gewesen , ein
Zustand , der von der Beamtenschaft unseres Erachtens nur
begrüßt werden kann . Möge nun in der Öffentlichkeit
die Einsicht vorhanden sein , daß die durch dieses Gesetz ent¬
stehenden Mehrbelastungennur im Interesse einer geordneten
Staatsverwaltung und damit im Interesse des Staatsganzen
gefordert werden : möge andererseits die Beamtenschaft
von dem ernsten Wollen beseelt bleiben , als „Diener des
Staates "

, wie es in der Reichsverfassung heißt (Abg. Lech¬
leiter : Sklaven !) dem Ganzen mit der Hingabe und der
Verbundenheit zu dienen , auf welcher die gesunde Fortent¬
wicklung unseres heutigen Volksstaates zum großen Teil
beruht (Beifall ).

Ich bin beauftragt , für diesen Teil der Vorlage namens
des Haushaltsausschusses den Antrag zu stellen:

Der Landtag wolle
1 . dem genannten Gesetzentwurf mit den aus der An¬

lage A ersichtlichen Änderungen zustimmen,
2 . für die zweite Beratung des Gesetzentwurfs von der

Frist des § 49 der Verfassung absehen,
3 . das Gesetz als dringend erklären ,
4 . die von mir schon aufgeführten Entschließungen unter IV

Ziffer 1 bis 7 gutheißen und
5 . die Gesuche, soweit sie das Besoldungsgesetz betreffen,

als durch die Beschlußfassung erledigt erklären .
(Beifall .)

Konkordia A .-G . für Druck und Verlag, Bühl/Baden, Direktor W . Veser »
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auskenne. 3d) bin der Meinung, daß es nicht Ausgabe der Pfar¬rer (der Kirche ) ist, auf schulpolitischem Gebiete sich zu betätigenund die Macht in der Schule an sich

'
zu reißen , um hier zu herr¬schen . So gerät die Kirche auf Abwege. Es ist die große Aufgabeder Pfarrer , um die Kirche selbst, um das Seelenheil ihrer Glie¬der sich zu bekümmern ; hier sollen sie voll und ganz ihre Pflichtiun . Wenn das von allen Geistlichen geschieht , dann wird es wohlum die Kirche stehen . Dann wird die Kirche den ihr gebührendenEinfluß ganz von selbst haben, und zwar auf allen Gebieten desLebens, auch in der Familie und in der Schule.

Aus dem badischen Staatshaushalt. 3m Voranschlag des Mi¬nisteriums des Kultus und Unterrichts sind an ordentlichen jähr¬lichen Ausgaben vorgesehen Dotation des Erzbistums 1467 420AM . (mehr 17 520 AM .), Altkatholischer Kultus 58 250 AM .smehr 0000 AM .) , Evangelischer Kultus 1 138190 AM . (mehr10 840 AM . ) , Israelitischer Kultus 30 000 AM . (unverändert ),Freireligiöse Landesgemeinde 3500 AM . (unverändert ).Die jährlichen Aufwendungen des Landes für die drei badi¬schen Hochschulen betragen : Universität Heidelberg 5 585 360 AM .(mehr 965 260) ; Universität Freiburg 4 848 440 AM . (mehr672 240 AM .) , Technische Hochschule Karlsruhe 1 569 620 AM .(mehr 166120 AM .) , insgesamt also 12 016 240 AM . (mehr1 803 620 AM .) .
Der badische Staat gibt für die höheren Lehranstalten jähr¬lich 14 631010 AM . (mehr 1 533 510 AM .) aus ! Davon entfallenauf die Gymnasien 3 061 520 AM (mehr 215 920 AM .) , auf die

Lehrerbildungsanstalten 824 680 AM . (mehr 196 780 AM . ), dieRealanstalten 7 715 800 AM . (mehr 721 200 AM .) , die Aufbau¬schulen 319 450 AM . (mehr 152 750 AVI .) und die Mädchenreal -schulen 2 709 560 AM . (mehr 247 760 AM .) . Das Staatstechnikumerfordert 513 900 AM . (mehr 47 400 AM .) , das Fachschulwesen5 830 900 AM . (mehr 975 200 AM .) .
Der Aufwand für die Volksschulen beziffert sich auf 30917 440AM . jährlich, d . s . 2819340 .AM . mehr als bisher . Die Kreis -

(Stadt- ) schulämter beanspruchen 533 660 AM . (mehr 11660 AM .) ,die Fortbildungsschulen 3 890 360 AM . (mehr 378 660 AM . ) , dieHandarbeits - und Haushaltungsschulen 10 000 AM . (unverändert ) ,die Blinden - und Taubstummenanstalten 591 290 AM . (we¬niger 5710 AM .) , darunter befindet sich ein Staatsbeitrag von42 000 RAI . für in Privalanstalten unteraebrachte Kinder . ZurWeiterbildung von Lehrern sind 63 000 AM . ausgeworfen , fürdie Jugendpflege 54 000 AM . (weniger 3000 AM . ) , zur Förderungdes Studiums und der Ausbildung tüchtiger und bedürftiger Schü¬ler 40 000 AM . (unverändert ) , für Erziehunasbeihilfen gemäß Ar¬tikel 146 Abs. 3 der Reichsvcrfnssung 19 700 AM . (wird vomReiche erseht) .
Die kriegerische und paziOstische Bekenntnisschule , sin seinerBroschüre „Schulpolitik " (19261 tritt Prof . Rein — im Gegensatzzu seiner früheren Haltung („Nationale Einheitsschule"

, 1913) —für die Bekenntnisschule ein. Sie ist u . a . das Allheilmittel gegenden „Pazifismus". Wörtlich : „Welcher Geist in der Volkserziehunglebt , davon hängt unsere Zukunft ab. Ob das neue Geschlecht ,in pazifistischen
'
Bahnen wandelnd , sich mit dem Schicksal desSklavenvolkes ahfindet — oder ob es Tag und Nacht daran denkt,wie wir die Fesseln abschülteln können nach Beseitigung der

Kriegsschuldlüge mit ihren Folgen . Die evangelische Schule folgthierin dem Beispiel Jesu, der ein Kämpfer war , aber kein Leise¬treter .
" — Aber ein Hauptverteidiger der Bekenntnisschule vonder anderen Seite, mit dem Rein schulpolitisch am selben Strangzieht, bat offenbar die gegenteilige Ansicht . Denn im Reichstagsagte Prälat Dr. Schreiber u . a . : „Die Bekenntnisschule hat eine

ganze Reibe von positiven Werken und seelischen Energien auchdem deutschen Volke anzubieten . So darf ich darauf Hinweisen ,daß in den Bekenntnisschulen des Katholizismus der Geist eines
weitausgreifenden Universalismus gepflegt wird , jener Gedanke ,daß das eiaene Volk nickt bloß seine Völkerindividualität . seineeigene Silhouette , sein Eigenleben und sein Persönlichkeitsgefühlzu entwickeln hat , sondern daß gleichzeitig doch noch etwas andereserstrebt werden muß . Das Hinarbeiten auf ein Angleichen derRationen , auf ein inneres Verstehen unter den Völkern , auf die
Entwicklung eines Bewußtseins , das über allen Nationen die
Bölkerkuvpel der Menschheit und das Goethesche Allgemein-
Menschliche sich wölbt.

"

Die neue Lehrerbildung auf den Pädagogischen Akademienin Preußen erhielt jetzt, da die ersten Kandidaten dort ihre Aus¬
bildung vollendet haben , von Unkerrichtsminister Becker volle An¬
erkennung. Der Minister hat die verschiedenen Akademien be¬
sucht , den Vorlesungen und den Unterricktsübungen der Studenten
beigewohnt . Bei seinem Besuch der Akademie in Elbing sagte derMinister in einer Ansprache u . a „ bei aller Hochachtung der heu¬tigen Lehrerschaft müsse er doch sagen, daß die Seminarausbildungeine Abseitsbildung war , daß die Methode der früheren Aus¬

bildung den Volksschullehrer von vornherein die Wege zu selb¬ständiger Weiterbildung versperrte oder doch zum mindesten er-schwerte . Nur ganz starke Geister seien den Geist der alten Se¬minarerziehung innerlich wieder losgeworden . Es ist ein großesVerdienst der alten Lehrerschaft, auf die Fehler der früherenLehrerbildung jahrzehntelang hingewiesen zu haben ; nicht eher hatsie geruht , bis die neue Lehrerbildung erreicht worden ist. „Wer¬den Sie Mitglieder der Organisation der alten Lehrerschaft undkämpfen Sie Schulter an Schulter mit dieser für die Hebung derBildung unseres Volkes!" rief er der Studentenschaft zu . DieStellung der Akademien sei keine leichte . Die zwei verflossenenJahre hätten manchen Angriff gegen die neue Lehrerbildung ge¬bracht, aber der Widerstand schwinde auf der ganzen Linie. Durchdie Ernennung der Dozenten zu Professoren sei der Hochschul¬charakter auch nach außen hin deutlich in Erscheinung getreten .Den jetzt abgehenden Kandidaten sagte der Minister,
'

daß ihreArbeit von allen Seiten sicherlich mit ganz bes . Kritik betrachtetwerden würde. „Begegnen Sie dieser Kritik durch unausgesetztesWeiterstreben durch ständige Fortbildung , indem Sie dabei inVerbindung mit chren alten Lehrern , mit Ihrer alma mater blei¬ben. Ich habe Sie vorhin „Kommilitonen" genannt . Bleiben Siesich bewußt, daß Sie nach Ihrem Eintritt ins Amt meine Mit¬kämpfer für die neue Lehrerbildung sein werden : Sie draußen ander Front, wir an der Regierung
'
im Hauptquartier .

"

330927 Mark
hat die ..Krankenfürsarge bad . Lehrer ' im Jahre 1927 an ihreVersicherten zurückerstottet . Das macht durchschnit ' lich imMonat 27 577 Mk ., in der Woche 6364 Mk ., im Tag 906 Mk .

Anmeldungen bei den Bezirksverwaltern .

vevkchßed««es .
Meeresburg 1893—98 . Aus dem Unterlands ist der Vorschlaggemacht worden , diesmal in Freyersbach zu tagen und zwar zumgleichen Zeitpunkte . Ich bitte um sofortige Stellungnahme zu bei¬den Vorschlägen.

G . Strobel, Freiburg, Hugstetterstr. 13 .
Seminar I 1904—07 . Zusammenkunft der Kursgenossen amMittwoch , 7. März 3 Uhr nachm , im „Schrempp" Karlsruhe ,(Waldstraße .) Der Beauftragte.
Vorseminar Tauberbischofsheim 1912— 1915 . Liebe Kursge -uoffen! Viele Kursgenoffen wünschen, daß wir uns dieses Jahr aneinem Orte zusammenfinden. Schon seit 1914 haben sich manche in¬folge des Krieges nicht mehr gesehen . Anbetr. der jetzigen Aus¬stellungsorte wäre ein Städtchen im Neckarlal für eine etw. Zu¬sammenkunft am günstigsten gelegen. Zeitpunkt zwischen Osternund Weiß. Sonntag . Bitte bis spätestens 15. März Vorschläge.Otto Becker , tzptl . Buchen (Baden) .
Das Lebrerheim Berchtesgaden wird Heuer bei guter Wit¬terung ab Mitte März wieder geöffnet und steht bis in denSpätherbst hinein den Mitgliedern des DeutschenLehrervereins offen. Während der Osterferien (30. Märzbis 16. April) und der großen Ferien ( 14 . Juli bis 31 . August)kann diesen jedoch nur eine heschränkte Anzahl von Zimmern zurVerfügung gestellt werden . Bindende Anmeldungen werden jetztschon für das ganze Jahr angenommen. Der Pensionspreis(Wohnung . Frühstück, Mittag - und Abendtischi beträgt ie Tag undPerson Mk . 5 .50. Das Trinkgeld wird mit 10 % abgelöst . Die andie Gemeinde zu entrichtende Kurtaxe von täglich 30 Pfg . (2 Per¬sonen 50 Pfg . ) berechtigt die Gäste zum unentgeltlichen Besuchder Lesehalle und der darin zweimal täglich stattfindenden Kur -

konzerte.
Zum Vogelschutz . Die Notwendigkeit des Vogelschutzes ist be¬kannt . Seine Durchführung wird von verschiedenen Seiten unter¬nommen. Der Erfolg ist hisher noch nicht stark fühlbar . DieHauptursache liegt in der gänzlichen Unkenntnis der hreiten Mas¬sen und der dadurch bedingten Gleichgültigkeit. Hier muß derHebel angesetzt werden . Die Stellen, von wo aus gearbeitet wer¬den muß, sind die Forstschulen, die landwirtschaftlichen Schulen ,die Lehrerbildungsanstalten und vor allem die Volks - und HöherenSchulen : denn unsere Jugend ist leider noch einer der schlimmstenFeinde und Zerstörer unserer Voaelwelt . Die Arbeitsweise ist das

Vorzeigen lebender Vögel in möglichst naturgetreu ausgestattetenFlugräumen oder großen Käfigen, (über die Berechtigung , Vögel
zu diesem Zweck sachgemäß zu halten , brauchen wir hier kein
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Wort zu verlieren ) . Der Eindruck schon gehaltener zahmer Vögel
auf baä Gemüt der Jugendlichen, oder überhaupt auf alle empfäng¬
lichen Menschen , ist ein nachhaltiger. Die Hauptschwierigkeit wird
selbstverständlich die Pflege sein, denn nur, wenn diese völlig
einwandfrei ist, erfüllt die. Einrichtung ihren Zweck . Aber er ist
gar nicht so schwer und auch gar nicht so teuer , wie man anfangs
glauben sollte . In fast jeder Stadt gibt es Vogelliebhabervereine ,
die sich eine Ehre dadraus machen würden , eine solche Einrichtung
vielleicht sogar aus eigenen Mitteln ins Leben zu rufen und zu
unterhalten . An vielen auch kleinen Plätzen gibt es Persönlich¬
keiten , die sich zu eigenem Vergnügen lebende Vögel halten . Es
ist sicherlich nicht schwer , solche Leute zu bewegen, diese Vögel der
Allgemeinheit dienstbar zu machen . In Hamburg z . B . unterhält
ein Vogelliebhaberverein zu Belehrungszwecken ein deutsches
Vogelhaus im zoologischen Garten . Hoffentlich findet diese Ein¬
richtung an anderen Tiergärten bald Nachahmung ! Je nach der
Größe des Gartens kann diese Einrichtung mehr oder weniger
Vollständigkeit anstreben. Eine kleine Volksschule auf dem Lande
braucht selbstverständlich nicht alle deutschen Vögel zu halten . Es
genügt hier eine kleine Auswahl , je nach den vorhandenen Mit¬
teln . Es soll ja auch nur erreicht werden das Interesse wachzu¬
rufen und die Jugend in der Ehrfurcht vor den schönen Geschöpfen
zu erziehen. Die Wirkung dieser Einrichtung soll natürlich nicht
sein , die Kinder zum Vogelbalten anzufeuern . Das wäre durchaus
verfehlt ! Ein sachkundiger Lehrer wird da schon das Richtige tref¬
fen.

Alles was zum Gebiet des Vogelschutzes gehört,
schließt sich naturgemäß ganz von selbst der Betrachtung
der lebenden Vögel an . So z . B . die Herstellung von
künstlichen Nisthöhlen, die Einrichtung zu sachgemäßer Winter -
fütterung und ihre richtige Durchführung durch die Kinder , sowie
alle anderen Vogelschutzmaßnahmen.

An die Lehrer aller Schulgattungen , die Vogelfreunde und
Vogelpfleger sind und unsere Bestrebungen unterstützen wollen,
ergeht hiermit die Bitte , ihre Anschrift, ihre Gedanken und Erfah¬
rungen auf diesem Gebiet mitzuteilen

an den Kustos für Vogelkunde und Vogelschutz ,
Prof . I)r. Otto Fehringer , Landesstelle für Naturschutz, Karlsruhe ,

Friedrichsplah .

„Grundsätzliches zum Reichsschulgeseh" . In No . 4 der Zeit¬
schrift : „Die Erziehung"

, findet sich ein Artikel : „Grundsätzliches
zum Kampf um das Reichsschulgeseh" , der nicht unwidersprochen
bleiben darf , da gerade die „Erziehung" eine der führenden Päd .
Blätter ist, der Artikel aber gerade durch seine einseitig konf. Ein¬
stellung zum Widerspruch reizt.

I )r. Delekat will die „geistige Situation klären "
, die zum Schul¬

kampf führte . Er setzt sich auseinander mit der Gemeinschafts¬
schule und der Weltlichen Schule und findet das Heil in der konf.
ev . Schule . Wir wollen hier nur seine Darstellung der Gemein¬
schaftsschule betrachten.

0r . Delekat schreibt : „Die prot . Lehrerschaft hat infolge der
fortschreitenden Säkularisation des allgemeinen geistigen Lebens
im Protestantismus die behördlich angeordnete Religiösität der
alten Volksschule mehr und mehr als eine innere Unwahrhaftig¬
keit empfunden . Ein in der Regel begrifflich- schematischer und
orthodox-altgläubiger Religionsunterricht auf den Seminaren brachte
sie in einen inneren Zwiespalt zu den ihnen aus anderen Unter¬
richtsfächern zufließenden Ideen "

. Bisher mag er recht haben.
Doch hören wir nun weiter : „Dazu kam das traditionelle Gespenst
fast aller Volksschullehrerfamilien in der Vorkriegszeit , die
Pastorale Ortsschulinspektion, der meist theologisch gebildete Kreis -
schulinspektor." Damit will Delekat zeigen , daß es „sehr starke
Standesinteressen sind , die hinter der Forderung der Gemein¬
schaftsschule stehen "

, um sie so in Mißkredit zu bringen.
Doch nicht lediglich aus diesen Motiven soll diese Forderung

erklärt werden , das sieht auch der Vertreter der Konfessionsschule
ein . Welche ideellen Gründe werden nun für die Gemeinschafts¬
schule angeführt ? Es ist die Idee der „Autonomie der Pädagogik " .
L>r. Delekat stellt sich darunter folgendes vor : „Es wird der Ver¬
such gemacht, „das Pädagogische" aus der Kultur in gleicher Weise
auszusondern , wie man etwa „das ökonomische" u . „das Ästhetische

"

— wenn auch nie ganz — aussondern kann . Das soll nun aber
nicht , wie man meinen sollte , zu einer Wissenschaft von der Er¬
ziehung aufgebaut werden , sondern dieses „Pädagogische" soll um
der Erziehung selbst willen herausgelöst werden aus dem Gesamt¬
gebiet des geistigen Lebens. Dos soll das Gemeinsame der aus¬
einandertreibenden Kräfte des Kulturlebens sein, auf ihm beruhe
die Forderung der Gemeinschaftsschule.

Das Pädagogische sei wohl ein relativ einheitlicher und sinn¬
voller Begriff,

'
sofern es sich dabei um schulorganische und unter -

richtsmethodische Fragen handelt : es sei aber keine „ inhaltlich
klar bestimmte Idee "

. (Hat Delekat wohl schon einmal etwas von
Kriecks Arbeiten gehört?)

Nun aber der Schluß , den Delekat aus einer so sehr daneben
verstandenen „Autonomie der Pädagogik " zieht: hier zeigt sich
der Pferdefuß . Hören wir weiter : „Wenn man diesen Gedanken
( der Autonomen Pädagogik ) konsequent verfolgt , so muß er auch
nach seiner organisatorischen Seite hin durchdacht werden , und
dann kommt man bei der Idee eines autonomen Schulstaates an,
der unter Umständen mit Selbstverwaltung und eigenem Steuer¬
recht ausgestattet werden soll . Vielleicht ließe sich das Ganze
besser noch als Schulkirche bezeichnen , die in ihren Standesver¬
tretungen eine Art von hierarchischer Organisation besäße und
sich vielleicht auch ein papales Oberhaupt oder eine kollegiale
Spitzenorganisation geben könnte"

. Wem wird bei diesem Ge¬
danken nicht angst und bang? Eine neue Kirche , neue Steuern !
Die Lehrer sind doch unersättlich ! So etwas darf es nicht geben !
So kommen wir zu dem uns alle überraschenden Schluß : Diese
Gemeinschaftsschule sei zwar „ein gutgemeintes Wunschgebilde",
aber sie kann unsere weltanschaulichen Gegensätze nicht überwin¬
den . Als alleiniges Rettungsmittel aus diesen weltanschaulichen
Gegensätzen aber empfiehlt uns Or. Delekat die evangelische Kon¬
fessionsschule , die erfüllt , was die Gemeinschaftsschule nicht fertig
bringt : Rettung aus unserer geistigen Zerrissenheit.

Ans den iütKtitutt.
Badischer Lehrerverein.

Verzeichnis sämtlicher Bezirksvereins -Vorsihenden (V .) , Bezirks -

Rechner (R .) , Vorstands -Mitglieder und Geschäftsführer der
Ausschüsse .

1 . Wahlkreis Konstanz:
Beirat Hptl . Ludwig Gertis , Nenzingen , A . Stockach.

1 . Bez .-V . Konstanz :
V . Hptl . Gustav Geng , Konstanz, Wilhelmstr . 34
R . Hptl . Schweikart , Konstanz, Schühenstr . 19

2. „ Radolfzell-Singen :
V . Hptl . Karl Benkler , Singen a. H .
R . Hptl . Hugo Riester , Arlen , A . Konstanz.

3. „ Stockach :
V . Hptl . Friedrich Stoffler , Bodman . A . stockach
R . Hptl . Friedrich Ruprecht , Schwackenreute

A . Stockach.

4. „ Überlingen :
V . Hptl . Karl Alter , Sipplingen
R . Hptl . Wilhelm Fluhrer , Owingen

5. „ Meersburg :
V . Hptl . Erwin Singer , Immenstaad
R . Hptl. Karl Schah , Kluftern

6 . „ Salem :
V . Hptl . Eugen Rottler , Frickingen i ^ nb u
R . Hptl. Karl Sailer , Altheim l

7 . „ Pfullendorf:
V . Hptl . Max Riedmüller , Aach-Linz i A . Psullcn-
R . Lehrer Zosef Schupp, Pfullendorf f borf.

8 . „ Metzkirch :
V . Hptl . Erwin Böser , Meßkirch
R . Hptl . Eugen Eiermann , Meßkirch

Stetten a . ft . M .:
V . Hptl . Walter Pfaff , Stetten z A . Stettcn
R . Hptl . Franz Thome , Gutenstein

A . NbcrUngn .

A . Nberlingn.

a . li . M .

10. " Villingen :
V . Rektor Ad . Behringer , Villingen , Schillerstr.
R . Hptl . Karl Grohhans , Villingen

11 . " Donaueschingen:
V . Hptl . Alfons Zoos , Wolterdingen
R . Hptl . Heinrich Bender , Donaueschingen

12. Triberg :
V . Hptl . Eugen Roth , Triberg , Luisenstr. 21
R . Hptl . Otto Hessenauer, Triberg

13. Furtwangen :
V . Hptl . Zosef Kech , Vöhrenbach
R . Hptl . Albert Kuner , Furtwangen

14. " Engen :
V . Hptl . Karl Schreiber , Welschingen i
R . Hptl . Ernst Preißer , Bargen i

15 . " Hegau -Randen :
V . Hptl . Alois Busch, Schlatt a. R . , „ g
R . Hptl . Emil Bauer , Duchtlingen l

16. * Randen -Blumberg :
V . Hptl . Adolf Meier , Epfenhofen > 2>'sck"g>,.
R . Hptl. Hugo Schähle , Randen ! ^ w 0
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18 ,

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

23

17 . Bez .-B . Waldshut :
97 . Hptl . Frdr . Lockheimer , Albdruck fKiesenbach )R . Hptl . Heinrich Müller , Dietlingen

Waldshul - Wald :
97 . Hptl . Albert Faulhaber , Hartschwand
R . Hptl . Albert Klingele , Tiefenstein

Waldshuk - Zoll :
97 . Obl . Max Schwab , Jestetten
R . Hptl . Albert Schnitzler , Altenburg

Albhöhe :
97 .
R .

Skühlingen :
97 . Hptl . Gustav Häusler , Stühlingen
R . Hptl . Oskar King , Stühlingen

Bonndorf :
97 . Hptl . Friedrich Gantner , Wittlekofen
R . Hptl . Philipp Hepp , Ebnet

lihlingen :
97. Hptl . Thomas Kutt , EndermettingenR . Hptl . Paul Trenkle , lihlingen

St . Blasien :
97 . Hptl . E . Gantert , Wittenschwand , A . Waldsh .R . Hptl . K . Bank , Menzenschwand , A . NeustadtTodtmoos :
97. Hptl .
N . Hptl .

2. Wahlkreis Freiburg :
Beirat Hptl . Ruppert Geiger , Leopoldshöhe , A . Lörrach ,

Stüdlistraße 14.
26 . Bez . - B . Säckingen - Tal :

97 . Hptl . Friedrich Kuhn , Rheinfeldenz _ .. . .
N . Hptl . Engelbert Kienle , Wallbach ) 6orf,,n0 " -

Säckingen - Wald :
97 .
R .

Lörrach :
97 . Hptl . Georg Kiechle , Lörrach
R . Hptl . E . Hutter , Lörrach - Stetten , Baslerstr . 151

Schopfheim :
97 . Hptl . Karl Seith , Schopfheim
R . Hptl . Hermann Wehrle , Schopfheim

Zell i . W .
97 . Hptl . Oswald Fliegauf , Ahenbach
R . Hptl . Oswald Fliegauf , Ahenbach .

Schönau i . W .
97 . Hptl . Karl Dorn , Schönau
N . Hptl . Ludwig Keller , Schönau i . W .

Tegernau :
97 . Hptl . Gustav Kiefer , Bürchau , A . Schopfheim
N . Hptl . Gg . Stengel , Neuenweg , A . Schopfheim

Efringen :
97. Hptl . Albert Scherer , Istein \ .
R . Hptl . Otto Wittmann , Huttingen I

^ ' "" " h
Kandern :

97. Hptl . Albert Eisele . Kandern \ ,R . Hptl . Bertold Bertsch , Rümmingenl °>ra
Müllheim :

97. Hptl . Alfred Schlecht , Bamlach
R . Hptl . Friedrich Wörner , Feldberg .

Staufen :
97. Hptl . Hans Storz , Gallenweiler
R . Hptl . Emil Faigle , Untermünslertal

Breisach :
97. Hptl . Josef Acker , Merdingen
R . Hptl . Fritz Gabriel , Ihringen

Burkheim :
97. Hptl . Karl Peter , Oberrotweil
R . Hptl . Heinrich Berninger , Zechtingen

Freiburg - Stadt :
97. Hptl . German Dorsner , Freiburg . Albertstr . 28
R . Hptl . Karl Ziegler , Freiburg , Fnedhofstr . 37

Freiburg -Land :
97. Hptl . Hermann Müller , Wolfenweiler
N . Hptl . Friedrich Staiger , St . Georgen

Neustadt :
97. Hptl . Karl Kienle , Falkau
R . Hptl . Karl Winterhalter , Saig

3. Wahlkreis Osfenburg :
Beirat Hauptl . Schütz , Lahr , Roonstr . 27

42 . Bez . - B . Waldkirch :
97. Hptl . Franz Zeller , Waldkirch
N . Hptl . Erwin Hirt , Bleibach

27.

28 .

29.

30 .

31

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38.

38 .

40.

41

43 . Bez .-

44.

45.

46.

47.

48.

40.

50.

51 .

52.

53.

54.

55.

56 .

57 .

B . Emmendingen :
B . Hptl . Hermann Meier , Teningen
R . Hptl . Karl Hartmann , Emmendingen

Kenzingen :
97 . Obl . Walter Fehr , Wyhl
R . Hptl . Alfred Gutmüller , Weisweil

Etlenheim
B . Hptl . Wilhelm Schludecker , Mahlberg
R . Hptl . Hermann Eckstein , Grafenhausen

Lahr :
B . Hptl . Friedrich Weislogel , Lahr
R . Hptl . Ernst Heck, Lahr

Ried :
97 . Hptl . Franz Kraft , Kürzell
R . Hptl . Ernst Eberhardt , Meißenheim

Kehl :
B . Hptl . Max Rost , Kehl
R . Hptl . Jakob Lutz, Kehl

Rheinbischofsheim :
B . Hptl . Fritz Ziegler , Rheinbifchofsheim
R . Hptl . Eduard Münch , Freistett

Offenburg :
V . Hptl . Alfred Hirsch , Offenburg , Hauptstr . 64
R . Hptl . Bertram Schneggenburger , Offenburg ,

Bühlerstrahe 8
Gengenbach :

97. Hptl . Johann Schenk , Reichenbach
R . Hptl . Ernst Martus , Bermersbach

Haslach :
B . Rektor Ludwig Hugelmann , Haslach
R . Hptl . Friedrich Hafer , Schnellingen

Molfach :
97. Hptl . Anton Schmitt , Hinterlehengericht
R . Hptl . Ludwig Segewih , Halbmeil

Oberkirch :
97 . Hptl . Theodor Eck, Hesselbach
R . Hptl . Karl Müller , Löcherberg

Achern :
B . Hptl . Bertold Knörr , Achern
R . Hptl . Eduard Haas , Achern

Bühl :
B . Hptl . Rudolf Bauer , Neusaheck
R . Obl . Karl Harbrecht , Neuweier

Baden -Baden :
B . Hptl . Alfred Falk , Baden -Baden , Kapell -

mattstrahe 51
R . Hptl . Albert Keck, Kartung b . Sinzheim

4. Wahlkreis Karlsruhe :
Beirat Hauptl . Wilhelm Graf , Karlsruhe , Sophienstr . 158
58. Bez . - V . Gernsbach :

B . Hptl . Oskar Hofherr , Weisenbach
R . Hptl . Franz Wieland , Weisenbach

59. „ Rastatt :
B . Hptl . Eberhard Brauchte , Oberweier
R . Hptl . Adolf Webel , Rotenfels

60. „ Ettlingen :
B . Hptl . August Harbrecht , Malsch
R . Hptl . Otto Keßler , Ettlingen

61 . „ Karlsruhe - Stadt :
V . Hptl . Karl Beck , Karlsruhe , Weltzienstr . 40
R . Hptl . Wilh . Völker , Karlsruhe , Neckarstr . 6

62. „ Karlsruhe -Land :
B . Hptl . Otto König . Knielingen
R . Hptl . Reinhard Münch , Mörsch , A . Ettlingen63 . „ Durlach :
B . Hptl . Hettmanfperger , Grötzingen
R . Hptl . W . Weißinger , Durlach , Gröhingerstr . 22

64. „ Pforzheim - Sladt :
B . . Hptl . Wilhelm Kühner , Pforzheim , Westl .

Karl - Friedrichstr . 227
R . Hptl . Friedrich Wirth , Pforzheim , Grenzstr . 17

65. „ Pforzheim - Land :
B . Hptl . Wilhelm Grabenstätter , Göbrichen
R . Obl . Bitus Mauz , Ersingen
5. Wahlkreis Mannheim:

Beirat Hauptl . Christian Schüßler , Mannheim ,
Rheinvillenftraße 11

66. Bez . - B . Mannheim :
97 . Rektor Aug . Kern , Mannheim -Feudenheim ,

Nadlerstraße 2
R . Hptl . W . Schmitt II , Mannheim , Parkring 23a



R7 . Bez . -B . Ladenburg :
V . Hptl . Adolf Meyer , Seckenheim
CR . Hptl . Friedrich Herr , Seckenheim

6. Wahlkreis Heidelberg :
Beirat Hauptl . Friedrich Himmelmann , N u ß l o ch

RR. Bez . -B . Brelten :
V . Hptl . Rudolf Duttenhöfer , Breiten , Karl -

Friedrichstraße 28
R . Hptl . Friedrich Ratzel , Breiten

69 . „ Bruchsal :
V . Obl . Emil Weinmann , Karlsdorf
R . Hptl . Gustav Laforsch , Büchenau

70 . „ Odenheim :
B . Hptl . Artur Gefäller , Elfenz
R . Hptl . Karl Beiter , Landshausen

71 . „ Eppingen :
B . Hptl . Hermann Eichhorst , Adelshofen
R . Hptl - Bruno Tropf , Berwangen

72 . „ Philippsburg :
B . Hptl . Wilhelm Doffinger , RheinSheim
R . Hptl . Friedrich Bauer , Oberhausen

7 :; . „ Wiesloch :
B . Hptl . Friedrich Böhler , Tairnbach
R . Hptl . Hans Magener , Wiesloch

74. „ Heidelberg - Stadt :
B . Hptl . Wilhelm Seiler , Heidelberg - Pfaffen -

grund , Schulplatz 2
R . Hptl . Wilhelm Gamer , Heidelberg , 3n>

Gabelacker 19
75 . „ Heidelberg - Land :

B . Hptl . Philipp Bär , Leimen
R . Hptl . Gustav Preis , Leimen

7R . „ Schwetzingen :
B . Hptl . Robert Adelmann , Hockenheim
R . Hptl . Friedrich Kahl , Hockenheim

77 . „ Weinheim :
B . Hptl . Bal . Sachs , Weinheim , Ludwigstr . 5
R . Lehrer Adolf Zollikofer , Weinheim

78. „ Schönau b. H.
V . Hptl . Georg Eierman >r , Heiligkreuzsteinach
R . Hptl . Richard Traub , Wilhelmsfeld

79. „ Neckargemünd :
B . Hptl . Michael Krämer , MeckeSheim
R . Hptl . Julius Burckard , Wiesenbach

7 . Wahlkreis Mosbach :
Beirat Hauptl . Max Wohlfarth , Eberbach ,

Kaiser -Wilhelmstrahe 29.
80 . Bez . - V . Eberbach:

V . Hptl . Fritz Gölh , Eberbach
R . Hptl . Emil Bauer , Eberbach

81 . „ Neckarbischofsheim :
B . Hptl . Albert Schmidt , Neckarbischofsheim
R . Hptl . Heinrich Geiger , Neckarbischofsheim

82 . „ Sinsheim :
V . Hptl . Albert Münz , Eschelbach
R . Obl . Ludwig Bögely , Eschelbach

88. „ Mosbach :
B . Hptl . Rudolf Feigenbutz , Krumbach
R . Hptl . Friedrich Christoph , Neckarelz

81 . „ Mudau :
B . Hptl . Wilhelm Stelz , Donebach , Post Mudau
R . Hptl . Karl Herbert , Steinbach , A . Buchen

85 . „ Buchen :
V . Hptl . Friedrich Röhle , GlaShofen
R . Hptl . Karl Bach , Hollerbach

8R . „ Adelsheim :
B . Hptl . 3uliuS Wolfs , Hohenstadt
R . Hptl . Otto Dehoust , Sennfeld

87. „ Boxberg :
B . Hptl . Wilhelm Amend , Wölchingen
R . Hptl . Friedrich Kniehl , Wölchingen

88 . „ Tauberbischofsheim :
-V . Hptl . Johann BooS , Dienstadt
R . Hptl . llofeph Winter , Dittwar .

89 . „ Wectheim :
B . Hptl . Fritz Guckau , Sachjenhausen
R . Lehrer : Andreas Strauß , Rassig

90 . Bez . - B . Krautheim :
B . Hptl . Heinrich Dötsch , Hüngheim b . Adelsheim
R . Hptl . Franz Isele , Unterwittstadt .

Vorstand :

1. Obmann : Hptl . OSk . tzofheinz , Heidelberg , Bismarck -
straße 17

2 . Obmannstellvertreter : Stadtschulrat Heinrich Wintermantel ,
Offenburg , Friedrichstr . 17 :

Zuschriften über Lehrerheim , Weihnachtsgaben .
3 . Schriftführer : Hptl . Alfred Raupp , Heidelberg , Grahamstr . 29
4 . Rechner : Hptl . Karl Schaechner , Karlsruhe , Herrenstr . 43

Die Beiträge werden vierteljährlich eingezoge »
und sind jeweils im ersten Monat fällig . Einzahlungen
entweder durch roten Überweisungsschein , durch Auf -
tragsanweisung oder durch blaue Z a h l b a r t e (über
Postscheckkonto Karlsruhe Nr . 1400 der Bad . Beamtenbank )
zur Gutschrift auf Konto Dz 70 . Auf der Rückseite des linken
Abschnittes den Namen des Bez . -Ber . und genauen Betreff
angeben . Mit der Überweisung der Beiträge gleichzeitig
die Abrechnungskarte an die Hauptkasse einsenden .

E i n f a ch st e s Verfahren : schriftliche Erklärung
( an den Hauptrechner durch den Bez . -Rechnerj , daß A b -
buch un g beim Konto der Beamtenbank Karlsruhe
erfolgen soll. B o r d r u ck e für diese Erklärung bei jedem
Bezirks - Rechner .

Einzugsliste und Q u i t t u n g S - (Stamm - ) Karte am
Iahresschluß an den Hauptrechner .

5. Schriftleiter der „Bad . Schulzeitung " : Rektor Wilhelm Lacroix ,
Heidelberg , Schillerstr . 23

6 . Rechtsschutz und Haftpflicht : Hptl . Schütz , Lahr , Roonstr . 27 :
Auskunft , Anträge um Rechtsschutz und Unterstützung i»

Haftpflichtsachen .
7. Vertreter der Unständigen : Lehrer August Romacker , Karlsruhe ,

Geibelstrahe 6 II ,
Lehrer Otto Sattler , Kandern .

8 . Vertreter der Kandidaten : Willi Peter , Heidelberg , Rathaus .
9 . Geschäftsstelle : Heidelberg , Bismarckstrasze 17 , Tel . 1143

Bei Zuschriften beachten : verschiedene Betreffe auf ge¬
trennte Blätter, ' oben links Bezirksverein .

Geschäftsführer der Ausschüsse :
1. Für Schul - und Lehrerzeitfragen : Hptl . Alois Kimiuelman » ,

Karlsruhe , Karlstr . 14 :
Anfragen und Zuschriften über Schul - und Lehrerrecht ,
Dienststellenausschüsse .

2 . Für Zähldienst : Hptl . Adolf Lindenfelscr , Heidelberg , Werder -
strahe 14 :

Anfragen an die Geschäftsstelle .
3 . Für Erziehungswissenschaft : Hptl . Eduard Gerweck , Bruchsal

Bergstraße :
Lehrplanfragen , Lehr - und Lernmittel , Lehrerbücherei , Stoff¬

angaben für Arbeitsgemeinschaften ? Fortbildungskurse .
4 . Für Zugendschriften und Lehrbücher : Hptl . Hermann Schilling ,

Freiburg , Kirchstr . 47 :
Lesebuchfrage , Einrichtung von Schulbüchereien , Iugendschrifte » .

5 . Für Zeitungsdienst : Hptl . Alfr . Baur , Karlsruhe , Boeckhstr . 16a:
Pressedienst : Meldung von Vertrauensleuten , Zusendung

von Artikeln der Tageszeitungen .
Die Anmeldung zum Eintritt in den Bad . L . -V . erfolgt

bei dem Vorsitzenden deS zuständigen Bez . -Vereins , dieser gibt
die Anmeldung an die Geschäftsstelle weiter . Anmeldungs -
Karte deutlich und mit Tinte ausfüllen lasten ! 3n Städten
genaue Angabe der Wohnung .

Der Austritt kann nur auf Schluß deS Kalenderjahres
erfolgen und muß v o r dem I . Oktober dem Vorsitzenden
des zuständigen Bez . -Vereins durch Einschreibbrief gemeldet
werden . Der Vorsitzende gibt die Austrittsanzeige an die
Geschäftsstelle .

Bei Versetzungen ist der neue AnstellungSort unter
Angabe des Zeitpunktes dem zuständigen B e z i r k s r e ch n e >
sofort zu melden . Dieser berichtigt nach den erhaltenen An¬
gaben die Kartei - und Quittungskarte und schickt beide
sofort an den Hauptrechner .

Niemals unmittelbar an den neuen Bezirksrechner .

I

Kartei - Karten nicht brechen !
Durch die Hauptkasse wird die Einweisung der Schul¬

zeitung an den neuen Anstellungsork veranlaßt .
Kandidaten , die sich als Mitglied

'
angemeldet haben , erhalte »

bis zur Anstellung die Zeitung unentgeltlich und zahlen auch
sonst keinen Beitrag .

Die Satzungen sind veröffentlicht in Bad . Schulzeitung 192R .
Nummer 36 . Siehe auch Badischer Schulkalender !
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Krankenfürsorge bad Lehrer . Ordentliche Generalversamm¬
lung betr . Die dieses Jahr fällige ordentliche Mitgliederversamm¬
lung findet Mitte Mai statt. Genauer Zeitpunkt wird noch recht¬
zeitig bekannt gegeben . Borläufige Tagesordnung : 1 . Geschäfts¬berichte , Entlastung . 2 . Verwendung der staatlichen Zuschüsse , 3 .
Satzungsänderungen . 4 . Vereinswahlen . 5 . Berschledenes.

Offenburg , den 28. Februar 1928 .
Der Berwaltungsrat :

KnauS Haas Großholz.
In der letzten BorstandSsihung wurde einstimmig beschlossen,die 70 % ige Vergütung auf 75 % zu erhöhen. Entwickelt sich der

Verlauf des Geschäftsjahres 1928 weiter günstig, so wird auch nochder tägliche Krankenhaussah von 3 .50 Mark auf 4 .00 Mark er¬
höht .

Die Höhe der Zuwendung beträgt etwa 50 000—55 000 Mark
jährlich , also monatlich rund 4500 Mark . Diese Mehreinnahmenwerden durch obige Verbesserungen nahezu ausgezehrt.

Anträge auf die Versammlung wollen so rechtzeitig eingereichtwerde» , daß ihre finanzielle Auswirkung vom Berwaltungsrat
durchgeführt werden kann .

Der Berwaltungsrat .

Severnstage .
Die Einsendungen für Konferenzanzeigen und Derernstoge müssen spätestens Mittwoch12 Uhr mittag in der Druckerei Konkordia A . G . , Bühl sein .

Achern. Konferenz am Samstag , dem 10 . März , nachmittags3?" Uhr , in der „Sonne "
. T . -O. : 1 . Vorbesprechung zur Vertreter -

Versammlung , Satzungsänderung und Anträge . 2 . Vortrag von
Herrn Oberrealschuldirektor Schubert über Sprachlehre in der
Volksschule. 3 . Verschiedenes und Gemütliches. Knörr .

Albhöhe. Samstag , den 10 . März , nachm . 3 Uhr, Konferenzim Schulhaus Tiesenhäusern . T . -O. : 1 . Schulpolitisches. 2 . Wahleines Vertreters für Freyersbach und Anträge für Vertreterver¬
sammlung . 3 . Vereinsamtliche Rundschreiben . 4 . Gemeinsame
Aussprache über moderne päd . Fragen . 5. Entgültige Wahl d .
Vors, und Schriftf . Winter .

. B .-Baden . Am Mittwoch , dem 7 . März 1928 , nachm , pünkt¬
lich 3 Uhr hält Herr Gewerbelehrer Brückner in der Gewerbeschulein der Schloßstrahe einen Vortrag über „die Eignungs¬
prüfung und Berufsberatung " mit praktischen Vor¬
führungen. Alle Interessenten , auch Nachbarkonferenzen sind frdl.
eingeladen. Um pünktl . Erscheinen wird besonders gebeten.

Der Vors . : A . Falk .
Burkheim , Samstag , den 10 . März , 3 Uhr , Konferenz in

Sasbach. (Lokal bestimmt Herr Hils .) T . -O . : 1 . „Der Luftballon" ,Praktischer Versuch, (Reinhold ) . 2. Schul- und Standespolitik .
Heim mitbringen . Peter .

Donaueschingen. Samstag , 10 . März , nachm . 2 )4 Uhr , Kon¬
ferenz in der Volksschule zwecks Einstudieren von Liedern . Heim
mitbringen. T . -O . : 1 . Vortrag : „Gedanken und Christentum und
Idealismus " durch 2oos-Wolterdingen . 2. Einzug einer Konferenz-
umlage . 3 . Geschäftliche Mitteilungen . 4 . Singen in der Turnhalle .

Ioos .
Durlach . Samstag , 10 . März , 3 Uhr, Tagung im Zeichensaalder Lessingschule (Schloß) in Durlach. T . -O . : 1 . Vortrag des

Kunstmalers Herrn Otto Fikentscher über : „Siebenbürgen , Hei¬
mat deutscher Brüder " mit Lichtbildern. 2. Besprechung des
Sahungsentwurfs und Voranschlags des B . L . V . 3 . Verschie¬
denes . Ab 2 Uhr Bücherausgabe (Gewerbeschule) .

Hettmansperger .
Freiburg -Land. Samstag , den 10. März , 3 Uhr , Tagung im

„Sutterbräu " in Freiburg . T . - O . : 1 . Der Satzungsentwurf (Sonder¬
beilage der Bad . Schulzeitung vom 14. Januar 1928 mitbringen !)2 Drohender Abbau von Lehrerstellen an Landschulen ab Ostern
1928 (sehr wichtig!) . 3 . Wünsche und Anträge für Vertreterver -
fammlung des Bad . Lehrervereins und für die D. A . Sitzung. 4.

l Wertvolle Hilfsbücher für den Sachunterricht (Ewers -Sölden ) .
Bestellte Schulkalender werden anderweitig abgegeben, wenn an
diesem Tage keine Abnahme erfolgt . Um zahlreichen Besuch bittet

H . Müller .
Haslach i. K . Am Samstag , dem 10. März , nachm . 2 Uhr,

i Tagung in „Kerns " in Haslach. T .-O. : 1 . Vortrag : „Vom Aus -
mudsdeutschtum und seiner Behandlung im Unterricht" . (Herr
Kreisschulrat Frank .) 2 . Grenzlandfahrt für die badische Lehrer¬
schaft 1928 . 3 . Verschiedenes : Zufchristen des Vorstandes desB . L . V . u . a . Hugelmannn.

Arbeitsgruppe Heidelberg. Mittwoch , 7 . März 1928 , nachm .
5"" im Lehrerzimmer der Landhausschule. T . -O . : Krieck , Grundriß ,
Kap . m . (W . Dietz) .

Heiligkreuzsteinach. Unsere nächste Konferenz findet am Sams¬
tag , dem 10. März statt. T .- O . : 1 . „Albrecht Dürer u . sein Werk " .Referent , Eiermann -Heiligkreuzsteinach. 2. Verschiedenes . Um
zahlreiches Erscheinen wird gebeten. Der Vorsitzende.

Krautheim . Nachtrag zur heutigen T . -O . : Wahl eines D. A .-Mitglieds und Stellvertreters . Dötsch .
___

Mudau . Samstag , den 10. März , 3 Uhr, im Ochsen Kons .T . -O . : 1 . KreiSbeirat Wohlfarth über Schulpol. Tagesfragen . 2.
Satzungsänderungen , Wünsche und Anträge (letztere schriftlich ) zur
Vertreterversammlung 1928 . 3. Bekanntmachungen des Vor¬
standes. 4 . Wahlvorschlag eines Mitglieds und Ersatzmannes zuui
Dienststellenausschutz. 5 . Verschiedenes . Anschl . gem. Beisammen¬sein . Stelz .

Offenburg . Samstag , 10 . März , nachm . 3 Uhr , Ruheständler -
Zusammenkunft im Restaurant „Laubenlinde " bei der Dreifaltig¬keitskirche. Lurz.

Arbeitsgemeinschaft Offenburg -Lahr . Am 17. März , d . 5.
nachmittags 3 Uhr, in Offenburg im Bahnhofhotel Zusammenkunft .T . -O . : 1 . Vortrag des Herrn Raith über sein Rechenbuch. 2 .
Schaffung eines Merkbuches für den Klein-Landwirt . Ich lade zuzahlreichem Besuche ein. Schäffner .

Pforzheim -Land. Samstag , 10 . März , 315 Uhr, nachmittags im
Braustübl in Pforzheim Bezirkstagung . T . -O. : 1 . Änderung der
Satzungen des B . L . V . 2 . Wünsche und Anregungen für V . - V .3 . Anmeldung zum Kimmelmann-Kurs über Methodik (Arbeits¬
pläne). 4 . Verschiedenes . 5. Gemütliches Beisammensein . Jeder
Schulort sollte zum mindesten vertreten sein . Grabenstätter .

Radolfzell-Smgen . Anschließnnd an den Deutschkurs von
Hördt am 8 ., 9. und 10. März im Burghof in Singen (siehe Ver¬
ordnungsblatt Ro . 5 . vom 16. Februar ) kurze Konferenz. T . -O . : 1 .Wahl des Vertreters zur Vertreterversammlung . 2 . Verschiedenes .

Benkler .St . Blasien am 10. März im Schulhaus . T . -O . : 1 . Organisationder Schule. 2 . Wünsche und Anträge für die nächste D . A . Sitzungund für die Vertreterversammlung . 3 . Verschiedenes. Gantert .
Tauberbischofsheim. Samstag , 10 . März , nachm . 3 Uhr , Kou -

serenz in Lauda Bahnhofhotel Schlötterlein . T . -O . : 1 . Vortrag :
Theodor Storm , ein Heimatdichter. 2 . Bekanntgabe der Rund¬
schreiben des Vorstandes . 3 . Verschiedenes . Boß .

Überlingen. Samstag - den 10. März , nachm . A 3 Uhr, Tagungin der „Traube "
, Überlingen. T . -O . : Wahl eines Vertreters zurV . - V . in Freyersbach . 2 . Satzungsänderungen (Schulz. Rr . 2) . 3 .

Wünsche und Anträge zur V . -V . 4. Einzug des Konferenzbeitrages
( 1 Mark ) . 5 . Bekanntgabe wichtiger Zuschriften- 6. Verschiedenes.Den Vertreter stellt die Konferenz Meersburg -Markdorf . Zahl¬reiches Erscheinen erwartet Alter .

Weinheim den 10. März nachm . 3 Uhr , bei Menges . 1 . Ta¬
gung des hessischen Bez . Lehrervereins . Vortrag des Koll . M e l -
chior , Darmstadt über : „Die Neugestaltung des Schreib -Lese -
unterrichts nach Sütterlin "

. Die Mitgl . der Bez . Kons. Weinheim
sind zu diesem Vortrag herzl. eingeladen . 2 . Voranzeige . Die
Kunstausstellung des Kunstmalers August Ramm , Karlsruhe findetvom 17. bis 21 . März im Schulhaus II. (Diesterwegschule) statt.

Sachs .
Ostersingwoche in Königsfeld (Schwarzwald ) 10. bis 15. April

veranstaltet von den badischen Singkreisen . Teilnehmer von über¬all her willkommen. Näheres über Arbeit , Unterkunft u . s . w . er¬
scheint in den nächsten Schulzeitungen.

Reuther , Braunstein , Edelmayer , Kleihle.
Die Aufbaurealschule Lahr , deren rasches Aufblühen chre

Bedeutung für die Ausbildung der Jugend des flachen Landes
deutlich zeigt, tritt mit Ostern in die Reihe der zur Hochschulreife
führenden Schulen . Dieses Ziel wird in sieben Jahren erreicht. Ab
Untersekunda ist der prüfungslose Übergang in eine ander« Ober¬
realschule möglich . Mädchen können am Kostkisch des Schüler¬
heims keilnehmen , für ihre geeignete Unterbringung wird Sorge
getragen.

Billige Urlaubs - und Erholungsreisen . Wir verweisen ausdas Inserat der Fa . Stürmer , Mannheim , bei welcher Prospekte
für billige Urlaubsreisen nach Venedig und Nizza zu erhalten
sind. Außer Gruppen -Reisen können auch auf Wunsch Sonder¬
reisen für 2 und mehr Personen durch Fa . Stürmer zusammenge-
stellt werden.

Beachtenswertes Weinangebot ! Diesmal liegt unserer Num¬
mer ein Auswahl -Angebot der Gräfin von KönigsmarckschenWeinkellerei in Koblenz , des bedeutenden Hauses des deutschen
Weinproduktionsgebietes bei . Die vorteilhaften Zusammenstel¬
lungen, die niedrigen Preise sowie die günstigen Zahlungsbeding¬
ungen sprechen für sich .
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EIN VOLLENDET GUTES

KLAVIER
das Ihnen dauernd Freude macht ,
das mäßig im Preise und an¬
spruchslos in der Pflege ist, finden
Sie bei dem altbewährten Hause

CARL A . PFEIFFER
STUTTGART, S1LBERBURGSTR 120,122,124a
Große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft

Gttnsl . Zflhlungsberting , - Tausch- Miele - Stimmungenin SH u. Land

HIER

Bequeme Raten
ohne Anzah lung

Hoher Lehrerrabatt

kaufen Sie

:me Raten »
ahlung I

chrerrabatt M

Pianos
Harmoniums
billig und gut I

Eigene Fabrikate und andere ersteMarken

Pianofabrik W. KNOBIOCH
Offenburg , Steinstraße 21 , Hildast . 85/87

Ärnold Schmidt, vormals Walther E . Geipel
Geigenbaumeister Mannheim e i , i4 , 1 Treppe

Planken , Tel . 33484
Atelier für

Kunstgeigenbau
Handlung alter
Meistergeigen
Selbstgebaute
Meistergeigen
Verkauf von

ff. Saiten , Violin¬
bogen , Etuis

Schülerinstrumen¬
ten etc . etc .

Honig
garantiert reiner Bienen - , Blüten -,
(Schenke. ) , goldklar , unter Kon¬
trolle eines beeidigten Lebensmit¬
tel- Chemikers 10 Pfd .Dose 10.
franko , 5Pfd Dose JL5 50 franko .
Nachnahmekostentrage ich. Garan¬
tie Zurücknahme . Probepäckchen
li/a Pfd . netto M . 1.80 franko bei
Voreinsendung . Fnltx Nest¬
ler « Post Hemelingen 180 .

Geboten : Hauptlehrerstelle, oberh.
Offenburg , Nähe Bahn , Mittel¬
schule (Vollanstalt ) leicht zu er¬
reichen . Wohnung gut. Angebote
unter Sch . 4310 an die Koni-ordia
A .-G . , Bübl (Baden ) .

Eigene- Heim.
Fn einem schönenDorfe am Unter¬
see ist ein einfach., geräumiges , sofort
oder später beziehbares Haus zu
verkaufen . Für Hühnerhaltung
gut geeignet. Einige Reparaturen .
Preis 3—4000 Mk Günstige Zah¬
lungen . Näheres unter Sch . 4318
an die Konkordia A .- G . , Bühl .

Garant , m— +

IiE Dontg
(Schleuder) I a Qualität , unter Kon¬
trolle eines vereidigtenLebensmittel -
Chemikers . 10 Pfd .-Dose M . 10.—
franko , 5 Pfo -Dose M . 5 .50 franko .
Nachnahmekost-n zu meinen Lasten
Probepäckchen a l ĵz Pfund 1 80
franko bei Voreinsendung Garantie
Zurückn . Frau Lehrer a . D . E .
Fischer , Honigverjand, Werder
18V a. d . Havel .

Erklärung !
Ju dem Fnserat : Wohnung

Sch . 4095 in Nr . 8 vom 25 . Febr .
1928 wird uns von zuständ Stelle
mitgeteilt : „Der hiesige Organist
(Lehrer) erfreut sich des vollen Ver¬
trauens der Gemeinde . Ein Wechsel
im Organistendienst kommt zur Zeit
nicht in Frage .

Anmerkung. Die wieder¬
holte Aufnahme der Anzeige
erfolgte versehentlich ohne
Auftrag .

Albr . Dürer - Feier
(z. 470 . Todestage a 0 Apr . 1 28) erschien am 15. Fan . Das Heft
enth . s ) Dürer -Feier in der Schule , b Dürer -Feier im Rahmen des
Volks - u . Elt rnabends (Beide Feier » m . Prolog . , Ges , Ged . , 2 Fest¬
reden » Auff . Einführung ins Verständnis wf<o .) Pr . zus. 1.50 . —
Nachn . — Fahnfeier (150. Geburtstag 11. 8. 28) in Vorbereitung . —

Ebenso Schubertfeiern .
Kribe-Berlag , Berlin IN 113, Schivelbeinerstr . 3 A.

AiimlscMe Lahr
Die Aufnahmeprüfung

für das neue Schuljahr findet am Dienstag , den
20. März vorm . 8 Uhr statt .

Anmeldungen sollen im Interesse der Sicher¬
stellung eines Platzes im staatl . Schülerheim mög¬
lichst bald erfolgen. Vorzulegen find :

1 . Geburtsschein
2 . Impfschein
3 . Letztes Schulzeugnis (Voraussetzung 6 . Schuh.)
4 . Amtsärztliches Gesundheitszeugnis.

Die Direktion .

C. OEHLER
PIANOFORTEFABRIK
Inhaberi KLEMM & KIESS , Stuttgart

Adler-
straßeKJ

Gegründet
1857

T elefon
SA 70781

Katalog
gratis und

franko

Pianinos
Flügel , Harmoniums

ln allen Kreisen best elngefOhrtes , prolsw . Fabrikat

Das durch eine frühere Anzeige in der
Schulzeitung bereits angekündigte Buch :

Inhalt :
1. Die Stellung der Jugendliteratur im
Laufe der letzten 150 Jahre . / Jl . Die
Schätze der Jugendliteratur. / 111. Jugend-
schrilleu als Sachlesestoffe . / IV. Problem

der Jugendliteratur.

§Führer durch die
deutsche Jugendliteratur

unter Mitwirkung des Badischen Jngeudschriften - Aus¬
schusses vom B . L . V . — Herausgegeben von Schulrat
Fr . Seyfarth , Freiburg i . B . • . 1 1 • 1ist soeben erschienen !
Umfang 210 Seiten , ln Halbleinen gebunden Mk. 4 60 .

Verlag Konkordia A .- G . , Bühl/Baden

Zur planmäßigen Einführung in die Gebiete der Jugend¬
literatur — als Voraussetzung einer erfolgreichen Unter -
richtsgebung — dient dieser neuzeitige Führer als wert¬
volles Hilfsbuch . Nicht nur der Bibliothekar , nein ,
jeder Lehrer braucht den Seyfarth ’schen Führer.

' T TT TTTTT T TTTT 'l ' TTTTT TI rTTTTTTTTTTTT '1 - T T T T T T T "
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Pianos * Flügel
von Ibach , Stelnway , Schledmayar ,
Uebel & Lechleiter , Zimmermann

Für Lehrer günstige Zahlungsbedingungen .
Kataloge bitte kostenlos verlangen .H. Maurer , Karlsruhe , Kaiserstrasse 176, Eckhaus Hirschstr .Ol « Firma hat kein « Rslaandan und Filialen I

OsterAufnahme- pptdej Entlnss,,«^« -
wr Schulfeiern ! -m

Stoffe f. Feiern v . Eltern- u . Familienabenden !
An der Schwelle des Lebens.
Leckfaden zur Veranstaltung von

Schulentlassungs- und Konfirmanden-
Entlafsungsfeiern. Preis Mk . 1 .—

— Freud ' und Leid
Festtichtung zur Schulentlassuvbekannter Dichterwoite und Lieder

Aufführungsmaterial für Franz St
| Auswahlsendungen ! H

Ei. Banner'^ Theaterbuchhand

Zur Schulentlafsungsfeier.
Ansprachen , Gedichte , Lieder und

Ratschläge von Heinr . Kempinsky
Preis Mk . 1 .50

am Scheidewege. -
g unter reichlicher Verwendung
lon E . Sieb eck . Preis Mk . 0.75
Hubert - u . Albrecht Dürer-Feiern !
auptkatalog kostenfrei! |
luns Mühlhausen i. Thür.

Pianlna ßarmonium

Ludwig Schweisgut
KarUruh« Erbprinzenstrasse 4 beim

^
Rondeiu

Durchaus zuverlässige Bezugsquelle ; alleinigeVertretung
altbewährter, allererster , deutscher Fabriken

V. Katalog kostenlos.

Eine Neuerscheinung
für die sich jeder Lehrer interessieren wird,ist das bei uns herausgegebene Bändchen:

300 Sprichwörter und Merksprüchezu Nutzund Frommen unserer Jugend . Zusammen¬
gegellt von 3 . E . Merod . 72 Seiten stark .

. _ 3 » schöner Ausstattung. Preis nur 51 Pfg .Ms billiges Geschenkbändchen eignet es sich in hervorra¬gender Weise. Eine Probe -Bestellung' wird empfohlen !
Konkordia Akt . - Ges . Bühl Baden

Harmoniums
für Kirche , Schule und Haus , sowie ton -
schöne Pianos liefere ich in vorzüglicherGüte , zu kulanten Bedingungen und den Herren

Lehrern zu Vorzugspreisen . Kataloge gratis .
Friedrich Bongardt , Barmen 59 .

Mitinh . d. Harmoniumfab . Bongardt & Herfurth .

Rheinwein
Ia Qual , weiß u . rot , billigst, da
nur aus eigenen Weinbergen .

Probekiste 6 Fl . RM . 12.50
Weingut I . Wirth
Wöllstein b. Dinge « a . Rh .

Bes. Lehrer Wirth
Verlangen Sie Preisliste .

Herren -
ondDamenstoffe
liefert in leb er Qualität äußerst
preiswert bei Zahlungserletchterung

Meide z Co. sSs
Cottbus 4

Jotbern Sie franko otocn franko
nnfeee " Ichhaltlge Mnsteeanewobl
mit Angabe d Penvendnng -zwecke«.

■
H6U68 0ni6mehi8v/6i 'k

vvn

r~x G.Kugler
ejchule des

Klavierspiels
Bd . 1 M . 2.50 , Bd . 2 M . 2 .- (4 .Aufl .)
in einen Band gebunden M . 5.80

Urteile im Auszug :
„ Kuglers Schule des Klavierspiels ist diebeste und psychologisch feinste , die bis
jetzt erschienen ist " .

Rudolf M . Breithaupt , Berlin
Hauptlehrer am Sternschen Konservat .

„ Mit hohem Verständnis und unter sorg¬fältiger Rücksichtnahme auf die kindliche
Psyche sind hier alle wichtigen Elementeder musikalischen Erziehung berührt " .

Aug . Schmid - Lindner , München
Professor der Akademie der Tonkunst

Hug & Co . , Leipzig
Elternabende .

Praktischer Ratgeber für Elternabende vou Rek or Hellwig (mit12 ausfuhrl . Domänen über aktuelle Themen) Pr br. 3 M ., geb . 4 M . —Ferner : Das Buch der Mutter l u U Teil , je 1 M (viele Dor -iragsfo 'gen , Reden n # Ansprachen » Aust usw für Elrernobe' de)Lustiges Volk (aneinarider gereihte kl . Auff u Vorträge Abend¬füllend. gemütvoll u lustig) Pr zus IM . - Lustine Eifenbadn(fröhl Kinderstück , bes f. Ellernab ) Pr . i SSW— 29 Reigen u. Volks -liedertanze , Pr . 1 M . — Wechselgesprüche sür E ternadeude(21 sinnige, gehaltvolle Vorträge u . bl Durst f. 2 u. mehr Kind ) Pr .zus. 1 50 M . — Nachn. — Auswahl ohne Nachn , falls etw . behaUenvnd Porto erUatiet wird.Kribe-Verlag , Berlin 1> 113, Schivelbeinerstr . 3 A .

10 Rosen 4 Mk.
Ihr Garten gewinnt durch Anpflanzung unserer Rosen .
Wir liefern nur kräftige pßlsnzsn
Bnschrafen : 10 Stück in 10 Sorten RM . 4 . —

25 St . in 10 Sort . RM S . - , :-5 St . in 25 Sort . RM . IO .—Kletterrosen in verschiedenen Sorten :1 Stück RM . 0 . 60 , 10 Stück RM . 5 . 40
Hochstammrofen > 0. S . , 75 - 100cm Kronenhöhe 1 st . 3W . 1 .7510 St . RM . 16 . - , 100- 140 cm 1 St . RM . 2 . 10 St . RM . 18 .Trauerrofen 180 -200 cm : 1 St . RM . 4 —, 10 St . RM . 36 _Balkon - u. Topfrosen : 1 St . RM . 0 . 60 , 10 St . RM 5 . 402 >d« Pflanz « wird pflanzfertig mit Namen - und Jarben -bezeichnung gcltesert. De,fand nur gegen Nao -nabme .Garantie für gu-c Ankunft . BeNe Pflanzze ' t ? Je früher ,desto besterI Jllvst ' terter Harptkatalog über Rosen , Obst¬bäume , Johannisbeeren ufw. mit Kuitaranweifangen gratis ,ssr. Paulsen G . m . b . H . , BaumschulenElmshorn , Kiinigstraße 112

Verkaufe
ein Klavier (Pianino ) , Marke
Thlirmer , sehrgut erkalten , wunder¬bar im Ton zu Mk . 950. —Wer ? Zu erfragen bei der Kon¬kordia A .-G ., Bühl (D . den) unt .Sch . 4313 .

Tausch.
Kath . Hauptlehrer in nächsterNahe
Heidelbergs mit bester tständig r)
Verbindung dorthin , tauscht mit
Kollegen eines Städtchens oder
größeren Ortes zwischen Offenburgund Mannheim . Wohnung vor¬
handen . Angebote unt . Sch . 4314an die Konkordia A .- G ., Dühl .

Bienen-Vlümy Schleuderf gar. rein, gold - gelb , >0-Pfd.-
Dose ü 7» Mk . ovrwlegend Kloo »u Lindenblüten 11 .90 Mk , kalbe6.20 Mk . u . 0 .70 Mk franko, Rachn.SOPf mehr. Gar nt te ZurücknahmeW . Krieger , Hontgaerfand

Wietberfl 108, Wests.

Mark 320 mit Motor
Für alle Klavierbesif ^er ,die am Piano oder Flügel

Orgelliteratur
üben und spielen wollen un¬
entbehrlich wie erschwing¬lich ! Kostenloses Angebotnebst Abbildungen und Be¬
schreibungen erteilt das

führende
Pianohaus Kanitz

Donaueschingen
Lieferant der Beamtenbank
nach dem Rabatt- u. Raten¬

kaufabkommen.

Bevorzugen Sie
bei Vergebung 3hrer Be¬
stellungen die inserierendenFirmen dieses Blattes . Es
wird zu 3hrem Vorteil sein .



Anschauung ist das Fundament aller Erkenntnis
Auf diesem Grundsatz baut sich die heutige Lehrmethode auf

jedoch nur erstklassige Lichtbildwerfer
mit hellen, randscharfen und farbenfreien Projektionen wollen Sie verwenden

für den Gebrau dt im Schulunterricht
Farbige Lichtbilder ermüden die Schüler und schädigen die Augen

W«U!»E

Epidiaskope Vc und Vf
sind Qualitätserzeugnisse

Fordern Sie Liste Nr. 3597 kostenlos von :

ErnstLeilz,ogi.werke,WeizlarUnentbehrlich
für den Schulunterricht . , , . , , , , „ ,Lieferung d . Apparate durch d . Fachgeschäfte

Wir warnen vor minderwertigen Nachahmungen !

Haushaltungsschule
des Badischen Frauenvereins vom Roten Kreuz

in Karlsruhe , Herrenstr . 39
Gründliche Ausbildung in allen Zweigen des Haushalts einschl . Kochen,
Backen und Einmachen . Unterweisung in Säuglingspflege , Bürger -

Kunde . Dolksmirtfchaftslehre , Literatur , Kunstgeschichte u . a . m .

Kursdauer 5 Monate , Kursbeginn 1. Mai und 1. November.
Nähere Auskunft und Satzung gegen Einsendung von 30 Pfg . durch

die Anstaltsleitung .
Badischer Irauenvereia vom Roten Kreuz

Landesoorstand.

Albrecht Koitzsch , Dresden 20
Uhren , Sold - und Silberwaren

Vertrags -Firma von 50 Beamten-
Vereinen

V Haus - Uhren ' 10
Herstellung nach jeder Angabe

Eigene Werkstätten im Hause
Preisliste umsonst , kul . Bezugsbed .

Volkskunde
als Prüfungsfach an höheren Schulen

neuerdings zugelaffen!
Die Volkskunde erlangt nach obiger Feststellung
mehr und mehr die ihr zustehende Bedeutung ;
sie bedarf einer stärkerenFörderung audi von Seiten
der Volksschule . — Stoff und Anregungen bietet
in bester Weise die unter Mitherausgahe vom
B . L. V . im Verlag der Konkordia A .- G . er¬
scheinende „OberdeutscheZeitschrift für Volkskunde " .
Eine Anzahl badischer Schulen hat den Bezug noch
nicht angemeldet und die betreffenden Schulleiter
werden um baldige Nachholung der Bestellung ge¬
beten . — Zum Zahresbezugspreis von Mk .4.— durch
jede Buchhandlung oder für bad. Lehrer für Mb . 3 .—
bei direkter Bestellung durch den Verlag beziehbar .

-MWMWW>M » WWW>MWlWWW>MM >»WM^ M » >.
Das erste Heft vom verflossenen I . Jahrgang wird

zur Probe geliefert .

kSLu-.- »-Sstten
Stahlmatratzen , Kinderbetten
Qünst . an Private , Katal . 123 frei.
Eisenmöbelfabrik Suhl (Thflringen)

Kenner bevor¬
zugen unsere

FEURICH
RICH . LIRR & SOHN

KRAUSS

PIANO s
hSrogel -

HAR MONI UMS
6elegenheltskiufe In
gebrauchten Pianos .

Tausch Alt. Instrumente .
KATALO0 FREI
TEILZAHLUN61

Spezialhaue für
Musikinstrumente

und Muslkallen

ItlSIgflAOS

• tCAtUSSUH * •

Hahn ' s
Schultinten
Stehe Badischen Schalkalen-

, der 1928 3 fente .
I Tlntengesib. Gust .Ad .Hahn I

Öbeeefetlnoen Würnba ) '

Schulentlassung ,
Leitsterne von Rektor Kaniher <7 Reden . Pr . zus , I M , — D„
Njandrrst In die Welt hinaus , 6 Anlpr . v . Dr . Runschke, Pr . i M ,
Lebt wohl v , Schuir . Dr . Gottwold <6 Ansprachen) Pr . zus , II, -
3ur Wanderung ins Leben v, Rektor Hellwlg ( 12 aussilbrl Feier»
uni 32 Schnlrrvoriiäger » Pr , zus . 2 <81. - 3s der Scheidest linde
von Boy (3 Feiern f. Land - , Kleinstadt- und Groststadtschule» , Mit
Liedern) Pr . zus , 1.50 M , — Heilige Pflicht von Hardt (2 Feiern I»
Eprechchören) Pr , zus , I Mk , — Lehrjahre — D . gute Ausweg
(sür Knaben ) — D . schiine Kleid — Fest der glücklichen Mutter
(lür Mädchen) — (4 Aufs, sür b. Schulentlassung , auch far Eltern¬
abend) LIM . — Ferner : Schulaufnahme -Feiern ( 10 Ansprachen !

von Rektor Hrliwig Pr . zus , i M . — Rachn .
Kribe-Berlag , Berlin >1 113, Schivelbeinerstr . 3 A .
ftdt fttrftD auf 1. Mai für meinen

I WU| v Haushalt von 4 Per¬
sonen «2 Kinder von 6 u . 8 Jahren )
tüchtiges Fräulein , das bürgerlich
kochen kann und alle Hausarbeiten
versteht, als

Stüt
Mädchen Vorhände" . Angebote mit
Lebenslauf und Gehaltsansprüchen
an Frau Professor Earoli , Mann¬
heim » L . 2 , 3.

stets neueste Apparate , große
Auswahl in Lautsprecher , o-
wie Anoden und Heizbatterien .

Vorführung
kostenlos und unverbindlich.

Zahlungserleichterung .

Zonnenbeng & Steinhardt
Elektro - Großhandlung

Würzburg , Eichhornplay 13’/s
Trief , 2435 37 .

Honig
feinste Qualität , gar . rein. Bienen - ,
Blüten - (Schleuder) goldklar , unter
Kontrolle eines vereidigten Lebens¬
mittel - Chemikers. 10 Pfd . - Dose
M . 10. - franko , halbe Dose M . 5 .30
franko . Nachnahmekostentrage ich .
Garantie Zurücknahme. Probepäck¬
chen 1*/* Pfd . netto M . l .80 franko
bei Voreinsendung . Lehrer i . N .
bischer , Honigoersand . Ober -
aeuland 180 , Bez . Bremen .

HINKEL
irtnenmiiil

• nUMlllM«

imtMf «« »

Ernst Hinkel , llaimomumlahrili
Ulm a . D . — gegr . 1880

Vertreter
an allen größeren Plätzen

Besonders
preiswert !

1 Seiler - Flügel
schwarz, 150 lang , fabrikneu

1 Geißler -
Flügel

schwarz, 160 lang , fabrikneu

1Wiener Flügel
schwarz, 220 lang , gründlich
durchrepariert , preisgünstig
abzugeben

Schmid &
Buchwaldl

Pforzheim
Poststraße 1

Billige Oslerreisen !
3 . - 15. Äpril nach Nizza

ab Karlsruhe und zurück 163 Mk .

5 .- 9 . April Venedig
- ab München und zurück 97 Mk .

Äuskünfte u . Änmeldungen bei :
Stürmer Ma„n5.

h
,? ,m

Postscheckkonto 170 43 Karlsruhe .

Stügel iv 7(armo7ijLumsA
rvujc altbeutährteTabvikxzieA
T<eilie,ciiiliiii .<r + Frankolieferung I

Kataloge Kostenfrei I

Konkordia A .-G . für Dnidi und Verlag , Bühl / Baden . Direktor W . Veser . — Für den Inseratenteil verantwortlich P . Buchgraber .
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